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30 Jahre Partnerschaft DIN – Bundesregierung: 
Ein Erfolgsmodell auch über Deutschland hinaus
Dietmar Harting

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

zum Jubiläums-Kolloquium anlässlich des 
30-jährigen Bestehens des Deutschen Nor-
menvertrages begrüße ich Sie sehr herzlich!

Einige von Ihnen sind sicherlich gerade erst 
aus Budapest zurückgekehrt, wo in dieser 
Woche die erste gemeinsame Jahrestagung 
von CEN und CENELEC stattfand. 

Diese erste gemeinsame Veranstaltung der 
beiden europäischen Normungsorganisatio-
nen hat mich nicht nur persönlich sehr be-
eindruckt – sie hat zugleich ein wichtiges, 
zukunftsweisendes Signal gesetzt: Denn wir 
werden die Herausforderungen, vor denen 
Europa steht, nur durch gemeinsame An-
strengungen bewältigen können. 

Symbolkraft ging aber auch vom Ort des Tref-
fens aus: Die Selbstverständlichkeit, mit der 
eine osteuropäische Normungsorganisation 
die Gastgeberrolle ausfüllte, ist nicht zuletzt 

ein Beleg für die nahezu mühelose Integra-
tion der neuen Beitrittsländer in die euro-
päische Normungslandschaft. 

Budapest 2005 hat somit auch gezeigt, welch 
solides Fundament wir in der europäischen 
Normung seit 1985 aufgebaut haben.

Mit der Einführung der so genannten Neuen 
Konzeption im Jahre 1985 hat die EU einen 
Weg der Rechtsangleichung beschritten, der 
in erster Linie auf Selbstregulierung der Wirt-
schaft setzt.

Die gescheiterten Referenden zur Annahme 
des europäischen Verfassungsvertrags wur-
den von den Teilnehmern daher auch nicht 
als Anlass gesehen, die Lissabon-Agenda ad 
acta zu legen. 

Das Gegenteil schien der Fall zu sein: Nach-
drücklicher denn je betonte Michael Ayral, 
der für Normung verantwortliche Direktor Di-
rektion C Regulierungspolitik der Europäi-

schen Kommission, die Schlüsselrolle eines 
effektiven europäischen Normungssystems 
für die Erreichung der überarbeiteten Lissa-
bon-Ziele.

Zwei Punkte hob er dabei besonders hervor, 
die im direkten Zusammenhang mit unserer 
heutigen Veranstaltung stehen:

■ zum einen, angesichts der durchweg po-
sitiven Erfahrungen mit dem „New Ap-
proach“, den essentiellen Beitrag der 
Normung zu einer effektiveren und ange-
messeneren Gesetzgebung auch auf euro-
päischer Ebene;

■ zum anderen das bislang alternativlose 
Potenzial der Normung, durch eine wirk-
same Selbstverwaltung die gesetzliche 
Regulierung in bestimmten Bereichen zu 
ersetzen und damit den Boden zu bereiten 
für die Gestaltung unternehmer- und in-
novationsfreundlicher Rahmenbedingun-
gen! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
diese zukunftsweisende Aufgabe kann Nor-
mung nur unter bestimmten Voraussetzun-
gen erfüllen: eine tragfähige Alternative zu 
gesetzlichen Regeln sind Normen nur dort, 
wo sie in einem transparenten, öffentlichen 
Prozess entstehen, an dem alle interessier-
ten Kreise partizipieren können.

Zu eben dieser Öffentlichkeit, meine Damen 
und Herren, verpflichtete sich das DIN be-
reits vor 30 Jahren mit der Unterzeichnung 
des Normenvertrages am 5. Juni 1975, des-
sen Jubiläum wir heute feierlich begehen.

Die Form der Partnerschaft, die damit besie-
gelt wurde, besitzt eine lange Tradition. 
Schon die Geburtsstunde der deutschen Nor-
mung am 18. Mai 1917 war von der Idee ge-
tragen, Normung als eine Aufgabe von 
Fachleuten anzusehen und nicht als die einer 
Behörde. 

Bereits damals gründete die Normungsarbeit 
auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und bezog 

Dietmar Harting ist Präsident des DIN, Berlin.
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neben Technikern und Konstrukteuren auch 
Vertreter der öffentlichen Verwaltung, der 
Kammern und Verbände ein. 

Als Anfang der 70er-Jahre die gesellschafts-
politische Dimension der Normung zuneh-
mend in den Vordergrund rückte, reagierten 
die Partner Staat und DIN mit dem deutschen 
Normenvertrag und der damit verbundenen 
Anerkennung des DIN als nationale Nor-
mungsorganisation.

Normung als Instrument der Selbstverwal-
tung der Wirtschaft, d. h. aller am Wirt-
schaftsleben Beteiligten, dient explizit dem 
Nutzen der Allgemeinheit. Als solche dürfen 
ihre Ergebnisse, wie zuvor schon in DIN 820 
festgelegt, nicht zu einem wirtschaftlichen 
Sondervorteil Einzelner führen.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
muss aber vor allem auch jenen Gruppen der 
Zugang zur Normungsarbeit ermöglicht wer-

den, denen die Artikulation ihrer Interessen 
in der Regel weniger leicht fällt. 

Vielleicht ist einigen von Ihnen noch be-
kannt, dass in der ersten Fassung des Nor-
menvertrags die Gründung eines Verbrau-
cherrates im DIN vorgesehen war. Da dieser 
DIN-Verbraucherrat schon im Jahre 1974 ins 
Leben gerufen wurde, musste in der Endfas-
sung nicht mehr gesondert darauf eingegan-
gen werden.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

wie so oft im Leben lässt sich eine zukunfts-
weisende Weichenstellung erst im Rückblick 
als solche erkennen und würdigen. 

Im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums des 
Deutschen Normenvertrages gilt unser Dank 
und unsere Anerkennung für ihre damalige 
Weitsicht nicht nur den Gründervätern der 
Normung, sondern auch und gerade den Weg-
bereitern des deutschen Normenvertrages. 

Und wer könnte uns besser Auskunft über die 
Entstehung, das Wirken und die Zukunftsper-
spektiven des Normenvertrages geben als 
eben diese Wegbegleiter der ersten Stunde 
und Vertreter der interessierten Kreise 
selbst?

Es ist mir daher eine ganz besondere Ehre, 
Sie, sehr verehrte Referenten als Experten 
des Rück- und Ausblicks aus erster Hand hier 
in Berlin begrüßen zu dürfen. 

Ohne Ihren Beiträgen im Einzelnen vorgrei-
fen zu wollen, erlaube ich mir bereits an die-
ser Stelle, die Partnerschaft zwischen der 
deutschen Bundesregierung und dem DIN als 
Erfolg zu werten. 

Dafür spricht nicht zuletzt, dass dieses Mo-
dell später zum Vorbild für die europäische 
Ebene geworden ist. Auch die daraus ent-
standene, so genannte „Neue Konzeption“ 
blickt inzwischen auf ein Stück eigene Ge-
schichte zurück und feiert in diesem Jahr ihr 
20-jähriges Jubiläum.

Ich freue mich, dass wir auch dazu einen 
kompetenten Referenten aus Brüssel (Nor-
bert Anselmann) gewinnen konnten.

Ihnen allen ein „Herzliches Willkommen“ im 
Haus der deutschen Normung!

Bevor ich nun Herrn Dr. Bahke bitte, uns als 
Gastgeber durch den Nachmittag zu führen, 
möchte ich mich ganz herzlich bei den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des DIN für 
die Organisation dieser Jubiläumsveranstal-
tung und des anschließenden Gartenfestes 
bedanken. Mein besonderer Dank gilt dabei 
Sibylle Gabler für die sorgfältige und gelun-
gene Vorbereitung.

Und nun wünsche ich uns allen einen span-
nenden, erkenntnisreichen Nachmittag! 

Zur Abendveranstaltung konnten Dr. Wolfgang Schultze, der Stellvertreter des DIN-Präsidenten, 
Dr.-Ing. Torsten Bahke, Direktor des DIN, und Dietmar Harting, Präsident des DIN, den Bundes-
wirtschaftsminister Wolfgang Clement begrüßen.                             (Foto: Christian Kruppa, Berlin)

Am Abend des Kolloquiums feierten Gäste und Mitarbeiter gemeinsam im Innenhof des DIN.
(Foto: Christian Kruppa, Berlin)



Auszug aus den DIN-Mitteilungen 8 - 2005 3

Würdigung des Normenvertrages aus politischer Sicht
Dr. Eckhard Franz

Sehr geehrter Herr Präsident Harting, sehr 
geehrter Herr Direktor Dr. Bahke, meine sehr 
verehrten Damen und Herren!

I. Einleitung

Es ist mir eine ganz besondere Freude, als 
Leiter der in der Bundesregierung für das DIN 
zuständigen Mittelstandspolitischen Abtei-
lung zu Ihnen sprechen zu dürfen. Leider ist 
Herr Staatssekretär Dr. Pfaffenbach kurzfris-
tig verhindert – ich bitte dafür angesichts 
der besonderen Umstände in diesen Tagen 
um Ihr Verständnis.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, un-
ter der Überschrift „30 Jahre Partnerschaft 
DIN – Bundesregierung“ möchte ich Ihnen 
heute einige Überlegungen aus Sicht der 
Bundesregierung darlegen.

Eine solche langjährige und intensive Part-
nerschaft stellt einen hohen Anspruch an 
beide Seiten. Das betrifft Zuverlässigkeit, Of-
fenheit und manchmal vielleicht auch Ge-
duld miteinander. Und es ist nicht selbst-
verständlich, dass wir heute mit Freude und 

Stolz auf diese Erfolgsstory blicken können. 
Es ist deshalb ein Anlass zum Feiern, wenn 
Anspruch und gelebte Qualität unserer Public 
Private Partnership sich 30 Jahre lang be-
währt haben.

II. Geschichte Normenvertrag

Als vor 30 Jahren – am 5. Juni 1975 – der 
so genannte Normenvertrag zwischen der 
Bundesregierung und dem DIN vom damali-
gen Bundeswirtschaftsminister Dr. Friedrichs 
und dem seinerzeitigen Präsidenten des DIN, 
Dr. Leitz, unterschrieben wurde, war dem 
eine längere und durchaus kontroverse Dis-
kussion vorausgegangen. Vor allem auf Sei-
ten der Wirtschaft bestanden erhebliche 
Vorbehalte gegen eine vertragliche Bindung 
mit der Bundesregierung. War das DIN doch 
1917 als wirtschaftsgetragene Organisation 
gegründet worden, die die Unternehmen als 
Selbstverwaltungseinrichtung vor staatli-
cher Regelungswut schützen sollte.

Es ist der damaligen Leitung des DIN zu ver-
danken, dass diese Bedenken widerlegt wur-

den. Schon zwei Jahre später, in einer ersten 
Zwischenbilanz zu dem Vertrag, konnte der 
damalige Direktor des DIN, der hier heute 
auch anwesende Professor Dr. Reihlen, fest-
stellen: „Die Information zwischen allen 
Bundesministerien und dem DIN ist seit dem 
Vertragsabschluss deutlich besser gewor-
den.“

Ich glaube, es hat sich in der Folgezeit sehr 
deutlich gezeigt, dass die Angst vor staatli-
cher Vereinnahmung unbegründet war und 
dass das zunächst möglicherweise vorhande-
ne Misstrauen einem echten partnerschaft-
lichen Verhältnis Platz gemacht hat.

Entscheidend für das Zustandekommen des 
Vertrages war, dass die zunehmende Einbet-
tung der deutschen Wirtschaft in die Euro-
päische Gemeinschaft und in den Weltmarkt 
auch eine Neuausrichtung der Normung er-
forderlich machte. In Europa spielten Nor-
men im Zusammenhang mit den Richtlinien 
nach Artikel 100 eine wichtige Rolle. Im 
GATT und in der ECE wurde in erheblichem 
Umfang auf Normen zurückgegriffen, um 
nichttarifäre Handelshemmnisse zurückzu-
drängen.

Diese Schlüsselrolle der Normung im Außen-
bereich machte es notwendig, eine deutsche 
Normungsorganisation zu bezeichnen, die 
deutsche Interessen bündeln und internati-
onal vertreten konnte. Für diese Rolle kam 
letztlich nur das DIN in Betracht, das zwar 
nicht die einzige deutsche Normungsorgani-
sation war, aber doch die bedeutendste. 
Wichtigste Bestimmung des Vertrages ist da-
her, dass die Bundesregierung das DIN als 
die – ich zitiere – „zuständige Normungsor-
ganisation für das Bundesgebiet … sowie als 
die nationale Normungsorganisation in 
nicht-staatlichen internationalen Nor-
mungsorganisationen“ ausdrücklich aner-
kannt hat.

Die Form des Vertrages wurde sehr bewusst 
gewählt, um die Bedeutung der Normung als 
Selbstverwaltungsangelegenheit der Wirt-
schaft und das partnerschaftliche Verhältnis 
von Staat und Normung sichtbar zu doku-

Dr. Eckhard Franz ist Leiter der Abteilung Mittelstand des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), 
Berlin.
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mentieren. In anderen Ländern hat man dies 
durch Gesetz getan, z. B. in Österreich, Bel-
gien und Frankreich. Ich glaube, wir sind mit 
der von uns gewählten Lösung gut gefahren: 
Sie hat die Position des DIN als Selbstver-
waltungsorganisation national und interna-
tional gefestigt und zugleich die nötige 
Flexibilität gewahrt.

III. Verhältnis Staat – Normung heute

Meine Damen und Herren, die Gründe, die 
zum deutschen Normenvertrag geführt ha-
ben, bestehen heute fort, sie haben sogar 
an Bedeutung gewonnen. Vor allem die In-
ternationalisierung der Normung hat in den 
vergangenen 30 Jahren dramatisch zuge-
nommen – weniger als ein Drittel der in 
Deutschland geltenden Normen sind noch 
rein nationale Normen.

Das, was damals vertraglich geregelt wurde, 
ist heute gelebte, selbstverständliche Wirk-
lichkeit. Die Kooperation zwischen DIN und 
Bundesregierung funktioniert reibungslos, 
ohne dass einer der Partner noch den Vertrag 
von 1975 bemühen müsste.

Vor allem aber: die Stellung des DIN ist heute 
national und international unumstritten und 
von jedermann anerkannt. Der Journalist 
Hajo Schumacher hat in seinem unlängst er-
schienenen Buch „Kopf hoch, Deutschland“ 
das DIN als „Weltmeister beim Entwickeln 
von Standards“ tituliert und stellt fest: „Das 
Markenzeichen DIN wird vermutlich überall 
in der Welt (noch) mehr respektiert als in 
seinem Heimatland.“

Gestatten Sie mir, meine Damen und Herren, 
an dieser Stelle eine persönliche Anmerkung: 
Seit März dieses Jahres erst ist die Nor-
mungspolitik im BMWA wieder in der Mittel-
standspolitischen Abteilung verankert. 
Zeitgleich wurde die Zuständigkeit für das 
große, sehr politische und oft auch sperrige 
Thema „Bürokratieabbau“ von meiner Abtei-
lung in eine andere verlagert. Ich habe mir 
damals schon etwas verwundert die Frage ge-
stellt: Was handelst du dir da ein? Statt Bü-
rokratieabbau jetzt Normung?

Aber ich habe natürlich sehr schnell gelernt, 
welche zentrale Bedeutung Normung für die 
Wirtschaft, den Export in besonderer Weise, 
hat – nicht nur, weil Herr Dr. Bahke mir gleich 
in unserem ersten Gespräch beeindruckende 
Zahlen vermittelt hat zum volkswirtschaftli-
chen Nutzen der Arbeit des DIN (16 Milliar-
den EURO pro anno) und zum Anteil der 
Normung am gesamtwirtschaftlichen Wachs-
tum.

Ich habe diese persönliche Anmerkung sehr 
bewusst gemacht: Denn mir scheint, dass die 
herausragende Arbeit des DIN in der deut-
schen Öffentlichkeit nicht so präsent ist, wie 

sie es trotz aller unserer gemeinsamen Be-
mühungen sein sollte. Genau das ist ja auch 
ein zentrales Anliegen der im letzten Jahr 
von Wirtschaft, Politik, Forschung und Nor-
mung erarbeiteten „Deutschen Normungs-
strategie“. Das ist, so meine ich, ein Punkt, 
an dem wir alle als Partner dieser Public Pri-
vate Partnership weiter intensiv arbeiten 
sollten.

Meine Damen und Herren, zu der internati-
onalen Wertschätzung, die das DIN genießt, 
hat sehr wesentlich beigetragen, dass das 
DIN die auch vom Normenvertrag abgesi-
cherte Chance genutzt hat, bei der Globali-
sierung der Normung ganz vorne mitzu-
mischen. Das zeigt sich ganz konkret in der 
Rolle des DIN in internationalen Organisati-
onen.

Es ist schon bemerkenswert, wenn das DIN 
Sekretariate von 29 der insgesamt 188 Tech-
nischen Komitees der ISO führt. Nur die USA 
übertrifft uns hier. Und auch im ISO-Rat und 
im ISO-Präsidium ist das DIN präsent. Ihnen, 
Herr Dr. Bahke, danke ich besonders, dass 
Sie als gegenwärtiger Vizepräsident für Po-
litik der ISO energisch und mit Erfolg für 
deutsche und europäische Belange in der in-
ternationalen Normungspolitik streiten.

Dieses strategische Denken und Handeln im 
Interesse der deutschen Wirtschaft hat das 
DIN immer wieder in entscheidenden Mo-
menten der jüngsten Geschichte bewiesen.

Der eiserne Vorhang war noch nicht ganz ge-
fallen, da hatten Ihre Experten schon Ver-
bindungen zu den östlichen Nachbarstaaten 
aufgenommen – mit der Folge, dass dort 
deutsche Normen und das deutsche Nor-
mungssystem – sozusagen als Vorhut der 
deutschen Exporteure – das Terrain für eine 
dynamische Entwicklung der Wirtschaftsbe-
ziehungen bereitet haben.

Und der Erfahrungssatz „Wer die Norm setzt, 
hat den Fuß im Markt“ unterstreicht auch die 
eminente wirtschaftspolitische Bedeutung 
der engen Zusammenarbeit des DIN mit Russ-
land und mit China. Neben der schon im Nor-
menvertrag angelegten politischen Unter-
stützung leistet die Bundesregierung übri-
gens auch einen finanziellen Beitrag für die 
Zusammenarbeit des DIN mit China.

IV. Herausforderungen der Zukunft

Das Stichwort China leitet über zu der Frage: 
Wo liegen die Herausforderungen der Zu-
kunft für die Normung, und was können DIN 
und Bundesregierung in Fortführung der be-
währten Partnerschaft hierfür tun?

Schon heute zeigen uns die Beispiele China 
und Indien, dass aus Produzenten von Bil-
ligwaren in wenigen Jahren Anbieter von 

High-Tech-Produkten werden können. Das 
wachsende Potenzial gut ausgebildeter In-
genieure und Wissenschaftler und der enor-
me Erfolgswillen in diesen Ländern machen 
deutlich, dass die rasante Entwicklung wei-
tergehen wird. Andere Länder wie Brasilien 
stehen in den Startlöchern.

Wir dürfen uns also nicht ausruhen, sondern 
müssen durch konsequente Modernisierung 
von Staat und Wirtschaft die Voraussetzun-
gen dafür schaffen, dass wir im weltweiten 
Wettlauf um Marktanteile die Nase vorne be-
halten. Eine ganz zentrale Rolle muss dabei 
das Thema Innovation spielen – auch in der 
Normung.

Deshalb ist es ja auch kein Zufall, dass die 
Normung im Bundeswirtschaftsministerium 
in der für Innovation zuständigen Abteilung 
angesiedelt ist. Und es ist im Übrigen auch 
ein Signal, wenn die Innovations- und Nor-
mungspolitik seit kurzem in der Mittel-
standspolitischen Abteilung angesiedelt ist.

Dazu passt auch, dass Sie, Herr Harting, als 
Unternehmer und als Repräsentant des DIN 
Partner in der Innovationsinitiative des Bun-
deskanzlers sind.

Ich möchte Ihnen, Herr Harting, an dieser 
Stelle nachdrücklich danken für Ihr außeror-
dentliches Engagement! Ganz besonders ein-
gesetzt haben Sie sich dafür, dass Normungs-
politik in den Unternehmen als Teil der lang-
fristigen Unternehmensstrategie verstanden 
wird. Das aber heißt eben auch, dass es im 
ureigenen Unternehmensinteresse ist, für 
dieses Themenfeld entsprechende Ressour-
cen vorzusehen. Mir scheint, dass dieser As-
pekt gerade in Zeiten zunehmenden Kosten-
druckes immer wieder deutlich gemacht wer-
den sollte.

Aus innovationspolitischer Sicht möchte ich 
folgende drei für uns zentrale Herausforde-
rungen ansprechen.

Erstens: Die Normung muss neue Normungs-
themen frühzeitig identifizieren und beset-
zen, denn nur so kann sie die internationale 
Entwicklung im Interesse der deutschen 
Wirtschaft maßgeblich mitgestalten.

Zweitens: Sie muss ihre Verfahren daher auch 
an die rasante Fortentwicklung bekannter 
und das Auftauchen neuer Technologien an-
passen.

Und drittens: Es wird darum gehen, im engen 
Zusammenspiel zwischen Regierung und DIN 
die Rolle der Normung gerade in Europa wei-
ter zu stärken.

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, 
zu diesen drei Punkten einige Ausführungen 
machen:
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1. Neue Normungsthemen

Das Thema „Normung und Innovation“ halte 
ich für ein ausgesprochen spannendes, her-
ausforderndes und politisch wichtiges Feld. 
Denn zukunftsfähige Arbeitsplätze am 
Standort Deutschland können nur mit Spit-
zenforschung und deren Umsetzung in 
marktfähige Innovationen geschaffen und 
gesichert werden. Und aus meiner „Tour 
d’horizon“ zu 30 Jahre Normenvertrag ist 
auch schon klar geworden, dass sich For-
schung ohne Normen letztlich kaum in welt-
marktfähige Produkte und Verfahren 
umsetzen lässt.

Schon der Ursprung der Normung lag in der 
zunehmenden Arbeitsteilung Ende des 19. 
und Anfang des 20. Jahrhunderts. Daraus ist 
eine globale Arbeitsteilung geworden. Auch 
hier gilt in Zukunft mehr denn je: Wer mit 
der richtigen Normung zuerst kommt, malt 
zuerst.

Natürlich weiß ich, dass sich das DIN diesem 
Thema bereits verstärkt zugewandt hat. So 
ist auf dem Feld der Informations- und Kom-
munikationstechniken der DIN-Präsidialaus-
schuss Focus-ICT ein wichtiger Ansatz, um 
Zukunftsthemen zu identifizieren und die 
Normungsarbeit effizient zu organisieren.

Und die unter Federführung der DKE in zwei 
Wochen stattfindende Konferenz zum Thema 
Normung in der Nano-Technologie ist des-
halb besonders wichtig, weil nach meiner 
Kenntnis die Amerikaner und in der Europäi-
schen Union z. B. die Briten bereits dabei 
sind, Felder und Gremien strategisch zu be-
setzen.

Ich freue mich auch, dass das DIN und das 
BMWA gemeinsam im Rahmen der Initiative 
„Partner für Innovationen“ den in meiner Ab-
teilung ressortierenden Impulskreis „Inno-
vationsfaktor Staat“ gemeinsam nutzen 
wollen, sich mit dem Thema Normung und 
Innovation unter einem strategischen Ge-
sichtspunkt zu befassen. Auch Partner aus 
dem Forschungsministerium sowie Verbän-
den, Unternehmen und Wissenschaft werden 
hieran teilnehmen. Die Auftaktsitzung wird 
noch in diesem Monat stattfinden. Ich bin 
zuversichtlich, dass dies ein gutes Beispiel 
für den Start in das vierte Jahrzehnt unserer 
Partnerschaft wird.

Nur erwähnen möchte ich die zunehmende 
Normung so genannter „weicher Themen“, 
wie z. B. „Gesellschaftliche Verantwortung 
von Organisationen“. Hier ist es besonders 
wichtig, Augenmaß walten zu lassen und 
nicht neue bürokratische Lasten für die Un-
ternehmen zu erzeugen.

2. Neue Normungsverfahren

Letztlich wird die Normung nur die ihr zu-
kommende Rolle spielen können, wenn die 
Normungsprodukte marktgerecht, d. h. vor 
allem auch rechtzeitig am Markt sind. Ich 
weiß, dass das DIN z. B. bei der Nutzung 
elektronischer Verfahren schon eine führen-
de Rolle spielt.

Die Normungsorganisationen müssen sich 
aber mit der Frage auseinander setzen, wie 
sie flexibel neue Standardisierungsprodukte 
nutzen können und sozusagen in geordnete 
Bahnen lenken können, ohne aber die be-
währten Grundsätze des Konsenses und der 
Beteiligung aller interessierten Kreise aus 
den Augen zu verlieren. Gerade diese Grund-
sätze sind aus gutem Grunde ein zentraler 
Pfeiler des Normenvertrages.

Beide von mir gerade angesprochenen Her-
ausforderungen – neue Normungsthemen 
und neue Normungsverfahren – haben übri-
gens mit der zunehmenden Konvergenz der 
Technologien zu tun. Gerade Querschnitts-
technologien wie Nano oder ICT entfalten 
ihre Wirkung nicht in einer Branche oder An-
wendung. Hier stellt sich z. B. die Frage, wie 
künftig das Verhältnis der verschiedenen 
Normungsorganisationen national, auf euro-
päischer Ebene und weltweit zu gestalten ist. 
In Deutschland sind wir mit der Konzentra-
tion unter dem Dach des DIN sicher verhält-
nismäßig besser aufgestellt als viele andere 
Länder in Europa.

Meine Damen und Herren, in der „Deutschen 
Normungsstrategie“ vom vergangenen Jahr 
sind diese Zukunftsthemen natürlich bereits 
angesprochen worden. Nun kommt es auf die 
konkrete Umsetzung an, und das wird von 
allen Beteiligten noch viel Einsatz und Hart-
näckigkeit verlangen. Deshalb ist es aber si-
cher eine Stärke der Normungsstrategie, dass 
bereits Lösungsvorschläge mit konkreten 
Meilensteinen und Verantwortlichkeiten 
festgeschrieben worden sind. Das BMWA war 
als Gast an diesem Prozess beteiligt und wird 
den Monitoring-Prozess begleiten – auch 
dies ein Ausfluss der Partnerschaft des Nor-
menvertrages.

3. Rolle der Normung in Europa

Lassen Sie mich zum Schluss noch einen Blick 
auf Europa werfen. Der Rat hat bereits im 
Oktober 1999 die Themen „neue Normungs-
bereiche“ und „neue Normungsprodukte“ 
(die so genannten „New Deliverables“) mit 
maßgeblicher Unterstützung durch die Bun-
desregierung auf die Agenda gesetzt. Damit 
steht auch die Frage, wie das Verhältnis der 
europäischen Normungsorganisationen 
(CEN, CENELCT, ETSI) künftig zu gestalten 
ist, auf der Tagesordnung. Diese Diskussion 

ist sicher in erster Linie von den Normungs-
organisationen selbst zu führen. Ich ermu-
tige das DIN, sich dabei weiter konstruktiv 
und in führender Rolle einzubringen.

Übergeordnetes Thema ist in Europa die Wei-
terentwicklung des „Neuen Ansatzes“, des 
„New Approach“, dessen 20. Jahrestag wir 
in diesem Jahr begehen.

Die nach diesem Prinzip gestalteten harmo-
nisierten Produktrichtlinien regeln nur noch 
die grundlegenden Anforderungen, die Pro-
dukte erfüllen müssen, um im gemeinsamen 
Markt zirkulieren zu dürfen. Die technischen 
Detailfestlegungen hingegen überlassen sie 
Europäischen Normen. Das war ein enormer 
Fortschritt, denn zuvor regelten die Richtli-
nien auch die technischen Einzelheiten bis 
ins Kleinste. Nur so war es überhaupt mög-
lich, fristgerecht zum 1. Januar 1993 den 
gemeinsamen Markt zu realisieren.

Ich glaube, dass dieses zur Vollendung des 
einheitlichen Binnenmarktes geschaffene 
„Neue Konzept“ von 1985 sich bewährt hat.

Auch der Rat hat dies nachdrücklich betont 
und sich dafür ausgesprochen, dass das Prin-
zip des Neuen Konzeptes auf bisher nicht 
abgedeckte Sektoren angewendet werden 
sollte. Für die Normungspolitik eröffnet sich 
damit ein enormes Handlungsfeld mit zwei 
Hauptzielen:

■ Erstens: Neue Anwendungsfelder für Nor-
men zu erschließen wie z. B. in den Be-
reichen Umwelt oder Dienstleistungen,

■ um dadurch zweitens weitere Deregulie-
rung und Staatsentlastung zu erreichen.

Beides sind ausgesprochen aktuelle Heraus-
forderungen, denen sich DIN und Bundesre-
gierung gemeinsam mit den europäischen 
Partnern stellen müssen. Und man sollte die-
se Herausforderungen durchaus auch im Zu-
sammenhang sehen mit der gerade jetzt 
wieder sehr grundsätzlichen Diskussion zur 
Rolle Europas.

V. Schluss

Meine Damen und Herren,

Globalisierung und Markterschließung, Dere-
gulierung und Verfahrensvereinfachung, In-
novation und neue Normungsthemen: Ich 
glaube, dies sind – noch einmal schlagwort-
artig angesprochen – die Themen, bei denen 
sich die Partnerschaft BMWA und DIN auch 
in Zukunft zu bewähren hat. Nach den Erfah-
rungen der letzten dreißig Jahre bin ich sehr 
zuversichtlich, dass die Basis dafür sehr so-
lide ist.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit 
und wünsche uns allen heute vielfältige und 
interessante Anregungen und Diskussionen!
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Hintergründe und Entstehung des Normenvertrages
Prof. Dr.-Ing. Helmut Reihlen

Meine Damen und Herren, 

nach den großen Aufbauleistungen der jun-
gen Bundesrepublik entwickelte sich in den 
60er-Jahren ein öffentliches Bewusstsein 
dafür, dass die Technik in steigendem Maße 
unsere Lebensbedingungen bestimmt. Das 
wurde einerseits begrüßt und in Anspruch 
genommen: eigenes Auto, eigenes Telefon, 
Fernsehapparat, das eigene Haus, die jährli-
che Urlaubsreise. 

Andererseits entstanden Befürchtungen. 
„Die Unwirtlichkeit unserer Städte“ war ein 
richtungweisender Buchtitel von Alexander 
Mitscherlich, der wenig wünschenswerte Be-
gleiterscheinungen der Technisierung unse-
rer Lebenwelt analysierte. Die steigende Ver-
schmutzung der Flüsse, der Luft, der saure 
Regen, die Beeinträchtigung der Wälder, der 
Lärm des städtischen Verkehrs erzeugten kri-
tische Anfragen: Wer bestimmt eigentlich 
darüber, welche Technik wir in Anspruch 
nehmen wollen und in welchem Ausmaß?

Ein besonderes Anliegen von Gewerkschaf-
ten und Arbeitgebern war der Arbeitsschutz, 

aus ökonomischen wie aus humanitären 
Gründen. Es zeigte sich, dass die Technik 
ganzheitlich betrachtet werden muss und 
dass Organisationsformen geschaffen wer-
den müssen, in denen man nicht nur einem 
Teilaspekt der Technik Aufmerksamkeit 
schenkt, zum Beispiel dem Arbeitsschutz und 
der Sicherheit technischer Geräte, sondern 
in denen alle Aspekte, die Gebrauchstaug-
lichkeit, die äußere Gestaltung, die Umwelt-
verträglichkeit, der Energieverbrauch und 
der Arbeitsschutz gesamtheitlich betrachtet 
werden. 

Eine weitere Entwicklung, der sich die Wirt-
schaft ebenso wie die Bundesregierung stel-
len mussten, war die Europäisierung und die 
Internationalisierung der Warenmärkte. Da-
mit einher ging das Bestreben, nicht nur ta-
rifäre Handelshemmnisse abzubauen, Zoll-
schranken, Mengenbegrenzungen, sondern 
auch so genannte technische Handels-
hemmnisse, d. h. Produktanforderungen, 
den Nachweis der Erfüllung dieser Anforde-
rungen. Die Bundesregierung entdeckte, 
dass hier nicht nur staatliche Gesetze und 

Verordnungen zu harmonisieren waren, son-
dern auch anerkannte Regeln der Technik, 
die außerhalb des unmittelbaren staatlichen 
Wirkungsbereiches entstehen und gleich-
wohl marktbestimmende Wirkungen entfal-
ten. Damit waren allen voran die DIN-
Normen, aber auch VDE-Bestimmungen, 
technische Regeln des Gas- und des Wasser-
wesens in Acht zu nehmen. Die Bundesregie-
rung wurde nicht zuletzt von ihren europäi-
schen Partnern darauf hingewiesen, dass der 
freie Zugang zum deutschen Markt durch 
nicht-staatliche anerkannte Regeln der 
Technik gefördert oder behindert wird. Sie 
wollten an deren Entstehen beteiligt sein. 
Die Bundesregierung musste deshalb ihre 
Mitwirkungsmöglichkeiten an der Schaffung 
nicht-staatlicher anerkannter Regeln der 
Technik ordnen. 

Die deutsche Wirtschaft war auch schon da-
mals in hohem Maße außenhandelsorientiert 
und unterstützte alle Bemühungen um einen 
barrierefreien Weltmarkt.

Die Stellung technischer Normen als Spiegel-
bild des Standes der Technik und ihr Verhält-
nis zur staatlichen Ordnung haben als 
Herausforderung schon an der Wiege des DIN 
gestanden. In der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts entwickelten sich freie In-
genieurvereine auf den unterschiedlichsten 
technischen Gebieten; ich nenne als Beispie-
le Dampfkessel, Eisenbahnbau, Schiffbau, 
Trink- und Abwasserversorgung, allgemeiner 
Maschinenbau, Fernmeldewesen, Elektro-
technik. Diese Vereine widmeten sich neben 
berufsständischen Fragen dem technisch-
wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch 
und als dessen Niederschrift der Erstellung 
von Regeln der Technik, von technischen 
Normen. 

Die außerordentlichen Wirtschaftsanstren-
gungen des ersten Weltkrieges, insbesonde-
re des Hindenburg-Plans zur Mobilisierung 
aller Reserven für die Versorgung der Streit-
kräfte, führten zu einer Konzentration der 
Schaffung und Durchsetzung von techni-
schen Normen bei staatlichen Organen. In 

Prof. Dr.-Ing. Helmut Reihlen ist Kurator des Domstifts 
Brandenburg und war von 1966 bis 1999 Direktor des 
Deutschen Instituts für Normung e. V., Berlin.
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„Die in Paragraph 1, Absatz 1, ausgesprochene Anerkennung des DIN als die für die Normung 
zuständige Organisation im Bundesgebiet und Berlin-West trug der Tatsache Rechnung, dass das 
DIN das mit Abstand größte und so gut wie alle Bereiche der Technik bestreitende technische 
Regelwerk herausgab. Bedeutsam für die Bundesregierung war, dass auch die elektrotechnische 
Sicherheit und die Gas- und Wassertechnik in das DIN eingebunden waren. … Die ausgesprochene 
Anerkennung stärkte die Stellung des DIN im Verhältnis zu anderen deutschen Regelsetzern. 
Dahinter stand der Wunsch des Staates und der Wirtschaft, ein möglichst einheitliches, über-
sichtliches und in sich widerspruchsfreies technisches Regelwerk zu besitzen, dessen Zustande-
kommen nicht von einer einzelnen Gruppe, auch nicht vom Staat erzwungen werden konnte, 
sondern das auf dem Wege der Beteiligung von jedermann sachbezogen, freiwillig und in aller 
Öffentlichkeit erarbeitet wird.“ führte Prof. Dr. Helmut Reihlen aus.   (Foto: Christian Kruppa, Berlin)

Führungskreisen der Wirtschaft bestand die 
Sorge, dass die kriegswirtschaftlich bedingte 
staatliche Dominanz des Normenwesens über 
das Ende des Krieges hinaus anhalten könn-
te. Deshalb, in einer Absatzbewegung von 
dem in Spandau angesiedelten königlichen 
Fabrikationsbüro, wurde im Mai 1917 im Ver-
ein Deutscher Ingenieure der Normenaus-
schuss der Deutschen Industrie (NADI) 
gegründet. Keineswegs gegen den Staat, 
denn staatliche Einrichtungen wie die 
Reichspost, die Reichsbahn, die Streitkräfte 
waren ja wesentliche Kunden. Und sie waren, 
zusammen mit den technischen Hochschulen 
und anderen staatlichen technisch-wissen-
schaftlichen Institutionen, wichtige Träger 
des technischen Fortschritts und des tech-
nischen Wissens. Aber die Gründung des 
NADI belegt doch das Selbstbewusstsein des 
nicht-staatlichen Sektors der Gesellschaft, 
selbst Träger der Entwicklung anerkannter 
Regeln der Technik zu sein. 

Schon in der Kaiserzeit, stärker während der 
Weimarer Republik, war dem Gesetzgeber 
deutlich geworden, dass das Recht der Tech-
nik eine Besonderheit der Technik beachten 
musste, ihre schnelle Veränderung und In-
novation. Deshalb arbeitete man immer öfter 
mit unbestimmten Rechtsbegriffen wie 
„Stand der Technik“, „Stand der Baukunst“ 
und bediente sich zu deren Konkretisierung 
des Verweises auf anerkannte, meist außer-
halb des staatlichen Bereichs entwickelte 
Regeln der Technik. Auch die Bauordnungen 
der Länder der Bundesrepublik Deutschland 
verwiesen auf DIN-Normen.

In den frühen 70er-Jahren war die Zeit reif. 
Die Rechtsbeziehung der nicht-staatlichen 
technischen Regelsetzer, allen voran des 
DIN, damals noch Deutscher Normenaus-
schuss, zum Staat bedurfte der Klärung. 

Wenn man sich in Westdeutschland oder im 
befreundeten, parlamentrisch-demokratisch 
verfassten Ausland umschaute, welche Lö-
sungen boten sich an? 

■ Die Verstaatlichung, das DIN als staatli-
che Einrichtung, ähnlich der Physika-
lisch-Technischen Bundesanstalt oder 
den Normungsinstituten in Japan, in Is-
rael, in Südafrika.

■ Die korporationsrechtliche Lösung, das 
DIN als Körperschaft öffentlichen Rechts 
der Selbstverwaltung der Interessierten, 
ähnlich den Berufsgenossenschaften 
oder den Ärztekammern.

■ Das DIN als beliehener Unternehmer, ähn-
lich den Technischen Überwachungsver-
einen.

■ Die durch ein Normengesetz geregelte 
Vereinslösung wie in Österreich oder in 
Frankreich.

■ Die Lösung ohne Gesetz, aber mit einer 
staatlichen Anerkennung des privatrecht-
lich verfassten Normungsinstituts wie in 
Großbritannien unter einer Royal Charter, 
einer königlichen Satzung.

Grundsätzliche Erwägungen hierzu sind auf 
einer außerordentlichen Präsidialsitzung 
1973 von Staatssekretär a. D. Prof. Dr. 
W. Ernst vorgetragen worden. Er kam zu dem 
Ergebnis, dass verschiedene Verknüpfungs-
funktionen, namentlich auch die Verweisung 
auf DIN-Normen in Rechtsvorschriften, 
rechtlich zulässig sind. Auch ohne Änderung 
der Organisationsform des DIN sei eine stär-
kere öffentliche Legitimation der DIN-Nor-
men durch eine Qualifizierung der staat-
lichen Mitwirkung am Verfahren der Normen-
aufstellung möglich. Die Legitimationswir-
kung könne nachhaltig verstärkt werden über 
einen Vertrag, den das DIN mit der Bundes-
republik Deutschland, vertreten durch die 
Bundesregierung, schließt unter Übernahme 
gegenseitiger Verpflichtungen. Bestimmte 
im Interesse des Staates liegende Grundsätze 
der Normungsarbeit und Verfahrensmerkma-
le, die in der Grundnorm des DIN, der 
DIN 820 enthalten sind, sollten in diesem 
Vertrag zum Gegenstand von Verpflichtun-
gen seitens des DIN gemacht werden. 

Gleichzeitig erschien es erforderlich, unter 
dem Gesichtspunkt der wachsenden Interak-
tion der Weltmärkte und der sich daraus er-
gebenden Rückkopplung zwischen der 
deutschen, der westeuropäischen und der in-
ternationalen Normung Mitwirkungsmög-
lichkeiten des Staates zu definieren.

Das Präsidium des DIN hat diesen Überlegun-
gen und entsprechenden Verhandlungen 
grundsätzlich zugestimmt. Das Ergebnis war 
der Ihnen bekannte Vertrag. Szylla und Cha-
rybdis, durch die der Vertrag hindurchgesteu-
ert werden musste, hießen 

■ Festlegung des Staates auf seine Mitwir-
kung am Normungsverfahren innerhalb 
des DIN einerseits und 

■ Vermeidung von Festlegungen, die im 
Rahmen unserer verfassungsrechtlichen 
Ordnung nur durch ein Gesetz hätten be-
wirkt werden können. 

Der Vertrag konnte sich deshalb nur auf den 
gesetzesfreien Raum beziehen. Er musste 
den hoheitlichen Bereich unberührt lassen. 
Anderenfalls würde er ein Normengesetz ge-
radezu herbeireden. Die wünschenswerte 
Einbindung des Staates in die technische Re-
gelsetzung durch die Fachwelt konnte nur 
durch das im DIN versammelte technische 
Wissen, vertreten durch seine ehrenamtli-
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chen und hauptamtlichen Mitarbeiter, und 
die Bereitstellung dieses Wissens in Gestalt 
von verweisungsfähigen DIN-Normen sicher-
gestellt werden. 

Die entscheidenden Aussagen des Vertrages 
stehen im Paragraph 1. 

Die in Paragraph 1, Absatz 1, ausgesprochene 
Anerkennung des DIN als die für die Normung 
zuständige Organisation im Bundesgebiet 
und Berlin-West trug der Tatsache Rechnung, 
dass das DIN das mit Abstand größte und so 
gut wie alle Bereiche der Technik bestreiten-
de technische Regelwerk herausgab. Bedeut-
sam für die Bundesregierung war, dass auch 
die elektrotechnische Sicherheit und die 
Gas- und Wassertechnik in das DIN einge-
bunden waren. Die Anerkennung beinhaltet 
nicht die Übertragung von Hoheitsbefugnis-
sen. Die Anerkennung besagt allerdings, 
dass die Bundesregierung keine andere In-
stitution für das gleiche Aufgabengebiet als 
zuständig anerkennt. Die ausgesprochene 
Anerkennung stärkte die Stellung des DIN im 
Verhältnis zu anderen deutschen Regelset-
zern. Dahinter stand der Wunsch des Staates 
und der Wirtschaft, ein möglichst einheitli-
ches, übersichtliches und in sich wider-
spruchsfreies technisches Regelwerk zu 
besitzen, dessen Zustandekommen nicht von 
einer einzelnen Gruppe, auch nicht vom 
Staat erzwungen werden konnte, sondern 
das auf dem Wege der Beteiligung von jeder-
mann sachbezogen, freiwillig und in aller Öf-
fentlichkeit erarbeitet wird. 

Das Gegenstück zu Paragraph 1 Absatz 1 des 
Normenvertrages, der die Anerkennung des 
DIN aussprach, ist der Absatz 2, in dem sich 

das DIN verpflichtet, bei der Durchführung 
der Normungsarbeit das öffentliche Interes-
se zu berücksichtigen. Paragraph 1, Absatz 2, 
wird ergänzt durch den Paragraphen 3, in 
dem sich das DIN nicht nur nach innen, son-
dern auch gegenüber dem Vertragspartner 
verpflichtet, die in seiner eigenen Grund-
norm DIN 820 aufgestellte Ordnung auch tat-
sächlich einzuhalten. 

Der Bundesverband der Deutschen Industrie 
und die in ihm zusammengeschlossenen 
Wirtschaftsverbände bejahten dieses Kon-
zept. Auch der deutsche Gewerkschaftsbund 
und die Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände befürworteten den 
Normenvertrag in der Erwartung, dass auf 
dem Gebiet der Arbeitssicherheit, der Ergo-
nomie und der menschengerechten Gestal-
tung der Arbeitsplätze DIN-Normen erar-
beitet würden und dass auf diese DIN-Nor-
men in der Gesetzgebung und in Tarifverträ-
gen Bezug genommen werden kann. Sie 
erwarteten ferner, dass deutsche Erfahrun-
gen auf diesem Gebiet in die europäische 
und die internationale Normung eingebracht 
werden könnten.

Im gleichen Sinne äußerten sich auch die 
Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherver-
bände und die Stiftung Warentest. Sowohl 
im Blick auf die Arbeitssicherheit wie auch 
im Blick auf den Verbraucherschutz und den 
Umweltschutz erwies es sich als angezeigt 
und konsensfähig, neue Koordinierungsgre-
mien und Interessenvertretungen innerhalb 
des DIN zu bilden. Es galt, ergänzend zur 
traditionellen Zusammenarbeit mit der ge-
werblichen Wirtschaft und den staatlichen 
Institutionen die Gewerkschaften, die Be-

rufsgenossenschaften, die Stiftung Waren-
test, die Verbände der Verbraucher und des 
Umweltschutzes wirksam in die Facharbeit 
im DIN einzubinden. 

So entstanden die DIN-Kommissionen für Si-
cherheitstechnik, für verschiedene Bereiche 
des Umweltschutzes und der Verbraucherrat 
im DIN. Mit der Errichtung des Verbraucher-
rats im Jahre 1974 hatte das DIN einer ent-
sprechenden Erwartung der Bundesregierung 
entsprochen. Damit erübrigte sich dessen 
Verankerung im Wortlaut des Normenvertra-
ges. Ähnlich verhielt es sich mit der Aufnah-
me einer Verfahrensregelung für ein Schieds- 
und Schlichtungsverfahren in die Norm über 
Grundsätze der Normungsarbeit, DIN 820. 
Schließlich änderte das DIN seinen Namen 
von Deutscher Normenausschuss e. V. in DIN 
Deutsches Institut für Normung e. V. Damit 
erhielt das Kürzel DIN einen neuen, interes-
senneutralen Inhalt. Bisher stand DIN für 
„Deutsche Industrie-Norm“ und suggerierte 
damit ein unrichtigerweise einseitige Inte-
ressen-Gebundenheit.

Paragraph 1 bestätigt den Verweis auf Nor-
men in der Gesetzgebung und im Vollzug von 
Gesetzen. Die Bundesregierung bestätigt, 
dass ihr aus dem Vorliegen der DIN-Normen 
und aus der Möglichkeit der Inanspruchnah-
me von DIN-Normen in Gesetzgebung und 
Verwaltung mittelbarer und unmittelbarer 
Nutzen erwächst. 

Paragraph 1, Absatz 3, enthält die Absichts-
erklärung, dass der Staat auch künftig das 
Normenwesen fördern will. Der Präsident des 
DIN, Dr. F. J. P. Leitz, hatte Gelegenheit, vor 
dem Wirtschaftsausschuss des Deutschen 
Bundestages festzustellen, dass eine Betei-
ligung der Bundesregierung am ordentlichen 
Haushalt des DIN mit etwa 15 Prozent die 
Normung keineswegs subventioniert, son-
dern lediglich finanziell die Verpflichtungen 
erfüllt, die der Staat sachlich in Form von 
aktiver Beeinflussung und Inanspruchnahme 
der Normung seit geraumer Zeit eingegangen 
ist.

Besonders intensiv waren die Diskussionen 
zu Paragraph 4 des Vertrages. Darin ver-
pflichtet sich das DIN, Anträge der Bundes-
regierung auf Durchführung von Normungs-
arbeiten, für die von der Bundesregierung 
ein öffentliches Interesse geltend gemacht 
wird, bevorzugt zu bearbeiten. Die Bundes-
regierung kann für die Erarbeitung einer DIN-
Norm nach Abstimmung mit dem DIN eine 
angemessene Frist setzen. Strittig war der 
Passus, in dem sich die Bundesregierung ver-
pflichtet, während der gesetzten Frist tech-
nische Regeln nur dann auf dem betroffenen 
Gebiet nicht selbst aufzustellen, wenn diese 
nicht als Material für die Gesetzgebung oder 
den Vollzug von Gesetzen dienen sollen. In 

Dr.-Ing. Torsten Bahke, Dietmar Harting und Prof. Dr. Andreas Troge, Direktor des Umweltbundes-
amtes, Dessau, während des Vortrags von Prof. Dr. Helmut Reihlen, der die Hintergründe und die 
Entstehung des Normenvertrages erläuterte.                             (Foto: Christian Kruppa, Berlin)
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weiten Kreisen der Wirtschaft hat es, fußend 
auf Entschließungen im Gemeinschaftsaus-
schuss der Technik, als wünschenswert ge-
golten, dass die Regierung grundsätzlich auf 
die Erarbeitung von Normen verzichtet, so-
lange sie für das betroffene Gebiet ein ent-
sprechendes Ersuchen an das DIN gerichtet 
hat. Hiergegen sind jedoch verfassungs-
rechtliche und verfassungspolitische Beden-
ken vorgetragen worden, insbesondere für 
die Fälle, in denen es um die Sicherheit und 
die Gesundheit der Bevölkerung geht. Tat-
sächlich war die Hinnahme dieses Abschnit-
tes durch das DIN keine Schlechterstellung 
gegenüber dem bisherigen Zustand. Die glei-
che Frage war in der Europäischen Wirt-
schaftskommission der Vereinten Nationen 
erörtert und ganz im Sinne des DIN behandelt 
worden. Tatsächlich hat in der nunmehr 30-
jährigen Praxis die Hinnahme dieses Passus 
durch das DIN zu keinen Verwerfungen ge-
führt. Insbesondere die Europäisierung des 
Rechts der Technik hat dazu geführt, dass es 
auch in den Augen der Bundesregierung 
nicht wünschenswert war, parallel zur Erar-
beitung einer technischen Regel im DIN, ei-
gene Regeln zu erarbeiten. 

Strittig war auch Paragraph 4, Absatz 4, in 
dem sich das DIN verpflichtet, eine Norm an-
zupassen, zurückzuziehen bzw. nicht heraus-
zugeben, sofern die Bundesregierung eine 
eigene Regelung erlässt. In den Verhandlun-
gen konnte mildernd erreicht werden (siehe 
die Erläuterungen zu Paragraph 4): 

■ Die Regelung gilt nur für solche Nor-
mungsgegenstände, die dem DIN von der 
Bundesregierung zur Bearbeitung vorge-
legt worden sind. 

■ Die Pflicht zur Anpassung der DIN-Norm 
wurde zu einer Soll-Bestimmung. 

■ Außerdem konnte das DIN darauf hinwei-
sen, dass eine entsprechende Regelung 
längst in DIN 820 enthalten war.

Erfahrungsgemäß werden DIN-Normen, die 
gesetzlichen Vorschriften widersprechen, 
nur unter Vorbehalten angewandt. Sie ge-
währen dem Normenanwender nicht die 
Rechtssicherheit, die er sich von der Beach-
tung von DIN-Normen verspricht. Gleichwohl 
blieb es wichtig, dass das DIN in seinen Nor-
men Festlegungen treffen darf, die einem 
moderneren Stand der Technik entsprechen, 
als er in den gesetzlichen Regelungen des 
Staates enthalten ist. Gesetzliche Festlegun-
gen, die unter Berücksichtigung einer Viel-
zahl von außertechnischen Faktoren zu-
stande kommen, können sich aus erklärbaren 
Gründen von dem Stand der Wissenschaft 
und Technik, der in DIN-Normen niederge-
schrieben wird, unterscheiden. So können 
DIN-Normen zum Beispiel im Rahmen der eu-
ropäischen Normungsarbeit im Hinblick auf 

eine zu erwartende europäische gesetzliche 
Regelung dem bestehenden deutschen Recht 
vorauseilen. Denkbar sind auch Fälle, wo 
DIN-Normen einen bestimmten weiter ent-
wickelten Stand der Technik festhalten, wo-
gegen aus handelspolitischen Gründen in 
gesetzlichen Regelungen Rücksicht auf den 
technischen Entwicklungsstand anderer Län-
der genommen werden muss. 

Auf den Widerspruch zu (noch) bestehenden 
Regeln des Rechts muss dann allerdings in 
der DIN-Norm deutlich hingewiesen werden. 

In den letzten 30 Jahren sind Fälle dieser 
Art die große Ausnahme gewesen.

Paragraph 5 regelt die gegenseitige Infor-
mation und die Information der interessier-
ten deutschen und internationalen Öffent-
lichkeit über alle Vorgänge im DIN. Para-
graph 5 war ein Anlass für den Aufbau eines 
umfassenden, rechnergestützten Informati-
onssystems im DIN, nicht nur über DIN-Nor-
men, sondern über sämtliche deutsche 
Regeln der Technik einschließlich der in Ge-
setzen und Verordnungen des Bundes und 
der Länder enthaltenen. Der Bund hat den 
Aufbau dieses Informationssystems finanzi-
ell kräftig gefördert. 

Die Umsetzung der EG-Richtlinie über ein In-
formationsverfahren auf dem Gebiet der Nor-
men und technischen Vorschriften bewirkte 
die einzige Ergänzung, die der Normenver-
trag im Jahre 1984 bisher erfahren hat. 

Paragraph 5 regelt auch die Mitwirkung des 
DIN in behördlichen Gremien, die sich mit 
technischen Regeln befassen. 

Als die Vertragsverhandlungen im Wesentli-
chen abgeschlossen waren, hat das DIN das 
vorläufige Verhandlungsergebnis ausgewer-
tet und dabei festgestellt: 

■ Die Vertragsparteien sind ungleich. Er-
fahrungsgemäß droht dem kleineren Part-
ner, dass er vom größeren aufgesogen 
wird. 

■ Dies kommt auch im Vertragstext selbst 
zum Ausdruck. Dort heißt es immer wie-
der, das DIN verpflichtet sich, Normungs-
vorhaben durchzuführen, verpflichtet 
sich, Vertreter des Staates zu beteiligen, 
verpflichtet sich zur Information. Dem-
gegenüber wird dem Staat das Recht ein-
geräumt, Normungsanträge zu stellen, 
dies aber auch zu unterlassen und selber 
technische Regeln festzusetzen, er kann 
Vertreter in behördlichen Ausschüssen 
hinzuziehen, er kann dem DIN Finanzmit-
tel im Rahmen seiner Möglichkeit zufüh-
ren.

■ Der Staat bindet sich nicht, und zwar un-
ter Hinweis auf das Grundgesetz, die 
technische Regelsetzungsarbeit, so wie 

es seinerzeit in einer Entschließung des 
Gemeinschaftsausschusses der Technik 
aus dem Jahre 1966 gefordert worden 
war, in vollem Umfang auf die hiermit be-
fassten Fachgremien zu delegieren. 

■ Der Vertrag enthält – anders als beispiels-
weise das österreichische Normengesetz 
– keine Aussagen zum Urheberrecht an 
solchen DIN-Normen, die in Gesetzen und 
Verordnungen in Bezug genommen wor-
den sind.

Für den Abschluss des Vertrages sprach:

■ Er bestätigt den Grundsatz der Selbstver-
waltung aller Wirtschaftsbeteiligten ein-
schließlich des Staates bei der Erarbei-
tung technischer Regeln.

■ Er bestätigt das Prinzip der Verweisung 
auf DIN-Normen in Gesetzgebung und 
Verwaltung.

■ Er begünstigt den Trend zur Schaffung ei-
nes einheitlichen, in sich geschlossenen 
und widerspruchsfreien deutschen tech-
nischen Regelwerkes.

■ Er stärkt die Position des DIN für die Ver-
handlungen in den europäischen und in-
ternationalen Normungsgremien.

■ Der Normenvertrag regelt rechtlich die 
bisher ungeschrieben praktizierten Be-
ziehungen zwischen dem DIN und der 
Bundesregierung, und zwar in einer Wei-
se, die die Grundprinzipien der Arbeit des 
DIN: Freiwilligkeit, Öffentlichkeit, Sach-
bezogenheit, Beteiligung aller interes-
sierten Kreise, Orientierung am 
Gemeinwohl, Internationalität gewähr-
leistet. 

Das Präsidium des DIN hat auf seiner Sitzung 
am 8. Oktober 1974 beschlossen, den Nor-
menvertrag abzuschließen. Über seine Be-
währung werden wir nachher noch mehr 
hören. Für die ersten 25 Jahre, also die Zeit 
von 1975 bis 1999 kann ich aus eigener Er-
fahrung bestätigen, dass sich keine der ge-
nannten Befürchtungen bewahrheitet hat. 
Im Gegenteil. Der Normenvertrag ist zum 
Vorbild für andere Länder geworden. Ent-
sprechende Regelungen bestehen heute zwi-
schen einzelnen Organen der Vereinten 
Nationen und der International Organization 
for Standardization (ISO) sowie zwischen 
dem Europäischen Normungsinstitut 
CEN/CENELEC/ETSI und der Europäischen 
Union.

Der Normenvertrag ist ein Beispiel dafür, wie 
eine Partnerschaft zwischen dem privaten 
Bereich und der öffentlichen Hand gelingen 
kann, zum Vorteil des Gemeinwesens insge-
samt.
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Bedeutung des Normenvertrages aus juristischer Sicht
Prof. Dr. Peter Marburger

I. Vorbemerkung

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

mir obliegt es, den Normenvertrag1) aus ju-
ristischer Sicht zu beleuchten. Ich will dies 
in der gebotenen Kürze nach klassischer Me-
thode in drei Schritten tun, nämlich erstens 
„Geltungsbereich und Inhalt“, zweitens 
„Rechtsnatur“ und drittens „Rechtsfolgen 
des Vertrages“.

Zuvor erlauben Sie mir bitte eine kurze Be-
merkung: Der Vertrag ist nun 30 Jahre alt, 
obwohl er von jeder Seite mit einer Frist von 
einem Jahr hätte gekündigt werden können 
(§ 11). Dies erlaubt den Schluss, dass die 
Vertragspartner mit ihm zufrieden sind. Da 
nun auch aus juristischer Sicht über einen 
Langzeitvertrag nichts Besseres gesagt wer-
den kann, als dass alle Beteiligten ihn gut-
heißen, sollte ich meinen Vortrag an dieser 
Stelle eigentlich beenden. Allerdings dürfte 
das kaum im Sinne der Veranstalter sein. Des-
halb denn doch einige Bemerkungen aus ju-
ristischer Perspektive zu dem Vertragswerk.

II. Geltungsbereich des Vertrages

Vertragspartner sind die Bundesrepublik 
Deutschland und das DIN Deutsches Institut 
für Normung e. V. Das muss betont werden, 
denn nicht selten ist in der Literatur die Rede 
von einem Vertrag der „Bundesregierung“ 
oder gar des „Bundeswirtschaftsministeri-
ums“ mit dem DIN. Dies dürfte auf die miss-
verständliche Formulierung des Vertrages 
zurückzuführen sein, der – mit Ausnahme der 
korrekten Bezeichnung der Parteien in der 
Überschrift – durchgängig „die Bundesregie-
rung“ als Träger der vertraglichen Rechte und 
Pflichten benennt. Mögen die Bundesregie-
rung oder einzelne Bundesminister bisweilen 
auch glauben, sie seien der Staat – sie sind 
es nicht, sie vertreten ihn nur im Rahmen 
und in den Grenzen ihrer verfassungsmäßi-
gen Kompetenzen.

Ursprünglich galt der Vertrag nur in der „al-
ten“ Bundesrepublik einschließlich West-
Berlins. Seit dem Beitritt der ehemaligen 
DDR zum Grundgesetz am 3. Oktober 1990 
und der Übernahme der Aufgaben des frühe-

ren „Amtes für Standardisierung, Messwesen 
und Warenprüfung“ durch das DIN erstreckt 
sich seine Geltung auf ganz Deutschland.

III. Zum Vertragsinhalt im Einzelnen

1. Überblick

In dem Vertrag erkennt die Bundesrepublik 
Deutschland das DIN „als die zuständige Nor-
mungsorganisation für das Bundesgebiet 
und Berlin (West) sowie als die Nationale 
Normungsorganisation in nichtstaatlichen 
Internationalen Normungsorganisationen 
an“ (§ 1 Abs. 1), erklärt ihre Absicht, das 
Normenwesen auch künftig im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel zu fördern (§ 1 
Abs. 3), und verspricht, „sich in der Verwal-
tung, bei Ausschreibungen und bei Bestel-
lungen der DIN-Normen zu bedienen“ (§ 8). 
Demgegenüber verpflichtet sich das DIN, 
„bei seinen Normungsarbeiten das öffentli-
che Interesse zu berücksichtigen“ (§ 1 
Abs. 2), der Bundesregierung auf Antrag Sit-
ze in den Lenkungsgremien der Normenaus-
schüsse einzuräumen und „die jeweils in 
Betracht kommenden behördlichen Stellen 
bei der Durchführung der Normungsarbeit zu 
beteiligen“ (§ 2). Ferner ist das DIN ver-
pflichtet zu gewährleisten, „dass DIN 820 so-
wie die Richtlinie für Fachnormenausschüsse 
von seinen Organen eingehalten werden“ 
(§ 3), außerdem „Anträge der Bundesregie-
rung, für die von der Bundesregierung ein 
öffentliches Interesse geltend gemacht wird, 
bevorzugt zu bearbeiten“ (§ 4 Abs. 1). § 5 
des Vertrages begründet gegenseitige Infor-
mationspflichten.

2. Einzelne Vertragsbestimmungen

Das mag als Überblick zunächst genügen. Be-
trachten wir einzelne Regelungen nun etwas 
näher:

Prof. Dr. Peter Marburger ist Direktor des Instituts für Umwelt- und Technikrecht der Universität Trier.

1) Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch den Bundesminister für Wirtschaft, 
und dem DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 
vertreten durch dessen Präsidenten, vom 5. Juni 1975 
(Beil. zum BAnz. Nr. 114 v. 27.6.1975).
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a) Anerkennung des DIN durch den Staat 
(§ 1 Abs. 1)

Die wohl wichtigsten Bestimmungen enthält 
der Vertrag gleich am Anfang in § 1: die An-
erkennung des DIN durch den Staat (Abs. 1) 
und die Pflicht des DIN zur Berücksichtigung 
des öffentlichen Interesses (Abs. 2).

Was bedeutet es, dass die Bundesrepublik 
Deutschland das DIN „als die zuständige Nor-
mungsorganisation für das Bundesgebiet 
und Berlin (West) sowie als die Nationale 
Normungsorganisation in nichtstaatlichen 
Internationalen Normungsorganisationen“ 
anerkennt? Auf den ersten Blick wenig, je-
denfalls nichts substanziell Neues, nichts, 
was nicht ohnehin schon gegolten hätte. 
Aufgrund seiner Geschichte, seines aus-
schließlich der Normung gewidmeten Ver-
einszwecks, seiner umfassenden Normungs-
kompetenz und seiner Größe hatte sich das 
DIN längst zu der allseits anerkannten weit-
aus bedeutendsten Normungsinstitution in 
Deutschland entwickelt. Und von Beginn an 
vertrat DIN die deutsche Normung auch in 
den internationalen und regionalen Nor-
mungsgremien ISO und CEN, IEC und CENE-
LEC, bei letzteren seit 1970 durch die 
gemeinsam mit dem VDE getragene Deutsche 
Elektrotechnische Kommission DKE (heute: 
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik im DIN und 
VDE). Ebenfalls schon lange bediente sich 
der Staat des in den Normenausschüssen ver-
sammelten Sachverstandes in Rechtsetzung, 
Rechtsprechung und Verwaltung. Gesetzli-
che Verweisungen auf DIN-Normen, der 
Rückgriff auf Normen durch Behörden und 
Gerichte waren vor 30 Jahren ebenso geläu-
fig wie heute. Die staatliche Anerkennung 
war also zunächst nichts weiter als die ver-
tragsrechtliche Bestätigung eines faktisch 
bestehenden Zustands.

Ihre eigentliche rechtliche Bedeutung er-
langte sie erst später im Rahmen der eu-
ropäischen Rechtsetzung. Zur Zeit des 
Vertragsschlusses verfolgte die Gemein-
schaft noch das Ziel der Totalharmo-
nisierung: Die Richtlinien zur Rechtsan-
gleichung regelten verbindlich auch die 
technischen Einzelheiten. Auch wenn schon 
kurz zuvor die „Niederspannungs-Richtli-
nie“2) das Regelungsmodell einer Koopera-
tion zwischen gemeinschaftsrechtlich 
verbindlicher Rechtsetzung und europäi-

scher Normung hatte aufscheinen lassen, so 
war dies zunächst vereinzelt geblieben. Erst 
zwölf Jahre später setzte es sich dann mit 
der „Neuen Konzeption“3) vom Mai 1985 bei 
den Binnenmarktrichtlinien (Art. 95 EGV) 
endgültig durch. Diese Rechtsetzungsme-
thode erwies sich rasch als überaus erfolg-
reich. Zahlreiche Richtlinien sind nach ihrem 
Modell inzwischen verabschiedet worden. In 
Deutschland hatte man mit dem Vertrag, des-
sen dreißigjährige Geltung wir heute feiern, 
rechtzeitig die rechtlichen Grundlagen für 
die erforderliche Zusammenarbeit zwischen 
dem Staat und der technischen Normung ge-
schaffen. Sowohl die zuständigen Behörden 
als auch das DIN waren auf die neuen Auf-
gaben bestens vorbereitet, hatten bei der 
Etablierung des neuen Konzeptes wohl auch 
tatkräftig mitgewirkt. Nicht von ungefähr 
gilt das deutsche Recht als Vorbild, weil die 
Kooperation des Staates mit der privaten 
technischen Regelsetzung hier eine lange 
Tradition hat. Näheres dazu werden wir nach-
her von Herrn Anselmann hören. Und wie es 
scheint, funktioniert das Modell in Deutsch-
land bis heute ohne größere Probleme.

Ein zweiter Aspekt ist im Zusammenhang mit 
§ 1 Abs. 1 des Vertrages wichtig: Die recht-
lich verbindliche Anerkennung durch die 
Bundesrepublik Deutschland gab und gibt 
dem DIN Planungssicherheit. Fortan konnte 
es darauf vertrauen, dass seine führende Po-
sition in der Normung während der Geltung 
des Vertrages vom Staat nicht in Frage ge-
stellt werden würde. Denn die genannte Ver-
tragsklausel verpflichtet den Staat, die aus 
der vertraglichen Anerkennung erwachsene 
Rechtsstellung des DIN zu respektieren, so-

lange diesem selbst keine Vertragsverletzung 
zur Last fällt. Diese Sicherheit ist angesichts 
der in den vergangenen drei Jahrzehnten, 
namentlich in der europäischen und der in-
ternationalen Normung, erheblich gewach-
senen Aufgaben des DIN nicht gering zu 
achten.

Zu erwähnen bleibt noch, was die staatliche 
Anerkennung des DIN nicht bedeutet. Sie be-
wirkt keine Beleihung des DIN mit Hoheits-
aufgaben. Weder war dies von den Vertrags-
partnern beabsichtigt, noch wäre der Vertrag 
dafür die geeignete Rechtsform. Sie lässt 
vielmehr den privatrechtlichen Charakter der 
Normung unberührt. Diese ist in Deutschland 
nach wie vor eine Selbstverwaltungsaufgabe 
der beteiligten Kreise.

Demgemäß hat sich auch an der Rechtsnatur 
der DIN-Normen nichts geändert. Genauso 
wie vor dem Abschluss des Vertrages sind sie 
private technische Regeln mit Empfehlungs-
charakter, entfalten also aus sich selbst her-
aus keinerlei Rechtsgeltung. Dass sie 
erhebliche rechtliche Bedeutung erlangen 
können, indem Gesetze oder Rechtverord-
nungen sie durch Verweisung in Bezug neh-
men oder indem Verwaltungsbehörden oder 
Gerichte sie bei ihren Entscheidungen als Er-
kenntnisquellen heranziehen, steht dieser 
Aussage nicht entgegen.

Die ausdrückliche Anerkennung des DIN 
tangiert auch nicht das Verhältnis des 
Staates zu anderen regelsetzenden Ver-
bänden, wie etwa DVGW oder VDI. Deren 
Regeln können, wie in den Erläuterungen 
zum Vertrag klargestellt wird, „ebenso wie 
DIN-Normen durch Rechtsvorschriften in Be-

Prof. Dr. Peter Marburger hob als wichtigste Bestimmung des Normenvertrages die Anerkennung 
des DIN durch den Staat und die Pflicht des DIN zur Berücksichtigung des öffentlichen Interesses 
hervor.                                                                                          (Foto: Christian Kruppa, Berlin)

2) Richtlinie 73/23/EWG „zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektri-
sche Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb 
bestimmter Spannungsgrenzen v. 19.2.1973 (ABl. Nr. 
L 77/29 v. 26.3.1973).

3) Entschließung des Rates über eine „Neue Konzeption 
auf dem Gebiet der technischen Harmonisierung und 
der Normung“ v. 7.5.1985 – 85/C 136/01 – (ABl. Nr. 
C 136 v. 4.6.1985).
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v. l.: Prof. Dr. Helmut Reihlen, Dr. Peter Gräf, Günter Schwank, Ernst-Peter Ziethen und
Norbert Anselmann verfolgen den Vortrag von Prof. Dr. Peter Marburger        (Foto: Christian Kruppa, Berlin)

zug genommen werden“4). Entsprechendes 
gilt für die Regelwerke öffentlich-rechtlicher 
Ausschüsse, z. B. des Ausschusses für Ge-
fahrstoffe (§ 21 GefStoffV) oder des Techni-
schen Ausschusses für Anlagensicherheit 
(§ 31a BImSchG).

b) Pflicht des DIN zur Berücksichtigung 
des öffentlichen Interesses

§ 1 Abs. 2 Satz 1 des Normenvertrages sta-
tuiert die wichtigste Vertragspflicht des DIN, 
nämlich die Pflicht, das öffentliche Interesse 
bei seinen Normungsarbeiten zu berücksich-
tigen. Daran knüpfen sich zwei Fragen: (1) 
Was ist unter „öffentlichem Interesse“ zu 
verstehen? (2) Was heißt „berücksichtigen“?

aa) Öffentliches Interesse

Das öffentliche Interesse ist nicht gleichbe-
deutend mit Staatsinteresse, schon gar nicht 
mit den Interessen einzelner staatlicher Ho-
heitsträger, wie z. B. des Bundes oder der 
Bundesländer, noch weniger mit denen ein-
zelner Behörden. Deren Interessen können 
Teil des öffentlichen Interesses sein, sind 
dies aber nicht in jedem Falle, füllen insbe-
sondere den Begriffsinhalt nicht aus. Mit 
dem öffentlichen Interesse ist das Interesse 
der Allgemeinheit gemeint, das auf das Ge-
meinwohl gerichtet ist. Es ist zu unterschei-
den von Individualinteressen, die sowohl 
privatrechtlicher als auch öffentlich-rechtli-

cher Natur sein können. Diese können als 
Teile des Allgemeininteresses vom öffentli-
chen Interesse umfasst sein, erschöpfen 
aber, ebenso wie staatliche Interessen, den 
Begriffsinhalt nicht.

Was zum öffentlichen Interesse zählt, wird 
im parlamentarisch-demokratischen Rechts-
staat primär durch den Gesetzgeber be-
stimmt. Allerdings steht der Begriffsinhalt 
nicht ein für allemal unabänderlich fest, son-
dern verändert sich mit dem Wandel der 
Wertvorstellungen je in der Zeit. Letztlich ist 
es daher die Aufgabe der Gerichte, den un-
bestimmten Begriff im Einzelfall durch 
rechtskräftige Entscheidung zu konkretisie-
ren. Im Zusammenhang mit der technischen 
Normung lassen sich allerdings einige Sach-
bereiche beispielhaft nennen, die wohl un-
streitig zum öffentlichen Interesse zählen, 
wie etwa technische Sicherheit, Schutz von 
Leben, Körper, Gesundheit und Sachgütern, 
Umweltschutz, Verbraucherschutz, sparsa-
mer Umgang mit natürlichen Ressourcen, 
insbesondere Energie, Abbau technischer 
Handelshemmnisse5) im grenzüberschrei-
tenden Verkehr von Waren- und Dienstleis-
tungen usw.

bb) Berücksichtigung des öffentlichen 
Interesses

Wie ist die Formulierung in § 1 Abs. 2 Satz 1 
des Vertrages zu verstehen, das DIN sei ver-
pflichtet, bei seinen Normungsarbeiten das 
öffentliche Interesse zu berücksichtigen? 
Muss das öffentliche Interesse im Inhalt der 
verabschiedeten Normen seinen Nieder-
schlag gefunden haben oder genügt es, wenn 
es Gegenstand der Beratungen im Arbeits-
ausschuss war?

Beide Deutungen treffen nicht zu. Für die 
erste scheint zwar § 1 Abs. 2 Satz 2 des Ver-
trages zu sprechen, wonach das DIN dafür zu 
sorgen hat, „dass die Normen bei der Gesetz-
gebung, in der öffentlichen Verwaltung und 
im Rechtsverkehr als Umschreibungen tech-
nischer Anforderungen herangezogen wer-
den können“. Der systematische Zusammen-
hang mit anderen Vertragsbestimmungen, 
insbesondere mit §§ 2 bis 5, zeigt jedoch, 
dass keine inhaltlich-materiellen Anforde-
rungen an die DIN-Normen gemeint sind. 
Denn keine der Vertragspflichten des DIN be-
zieht sich unmittelbar auf den Inhalt der Nor-
men, vielmehr sind alle nur auf die Art ihres 
Zustandekommens, auf das Normungsverfah-
ren gerichtet, sind also ausschließlich pro-
zeduraler Art.

Besonderes klar wird dies an § 3, der das DIN 
zur Einhaltung der DIN 820 und der „Richt-
linie für Normenausschüsse“ verpflichtet. 
Nach den darin festgelegten Grundsätzen 
wird das Normungsverfahren u. a. durch Frei-
willigkeit, Transparenz, Beteiligung aller in-
teressierten Kreise, Konsens, Ausrichtung 
am Stand der Technik und am allgemeinen 
Nutzen geprägt. Ein solches Verfahren er-
laubt die Erwartung, dass die in einem an-
gemessenen Verhältnis beteiligten unter-
schiedlichen Interessen sich gegenseitig 
ausbalancieren und am Ende zu einem Ergeb-
nis finden werden, das allen Belangen, also 
auch dem öffentlichen Interesse, gerecht 
wird.

Berücksichtigung des öffentlichen Interes-
ses heißt demnach, dass Vertreter des öf-
fentlichen Interesses angemessen am 
Verfahren zu beteiligen sind. Sie müssen 
nicht unbedingt staatlichen Behörden ange-
hören. In Betracht kommen – je nach der Art 
des in Rede stehenden Gemeinwohlbelangs 
– auch z. B. Vertreter von Umweltschutz- 
oder Verbraucherverbänden, Technischen 
Überwachungs-Vereinen oder unabhängigen 
Forschungseinrichtungen. Vorausgesetzt 
wird selbstverständlich stets die erforderli-
che technisch-wissenschaftliche Qualifikati-
on.

cc) Keine konstitutive Regelung

Auch die Pflicht des DIN zur Berücksichti-
gung des öffentlichen Interesses ist – das 
mag überraschen – durch den Normenvertrag 
nicht erst begründet worden. Vielmehr be-
steht sie von jeher bei allen Normungspro-
jekten, die das öffentliche Interesse berüh-
ren. Denn mit der Aufstellung und Verbrei-
tung technischer Normen nimmt das DIN kei-
ne privaten, vereinsinternen Angelegenhei-
ten wahr, vielmehr erfüllt es in staatsentlas-
tender Tätigkeit eine öffentliche Aufgabe. 
Dass dabei das öffentliche Interesse berück-
sichtigt werden muss, ist selbstverständlich. 

4) Erläuterungen zum Vertrag zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und dem DIN Deutsches Institut 
für Normung e.V., Beil. z. BAnz. Nr. 114 v. 27.6.1975, 
Anl. 3, S. 25.

5) Vgl. Erläuterungen (oben Fn. 4) zu § 1 Abs. 2 des 
Vertrages.
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Neu ist allein, dass die Berücksichtigung des 
öffentlichen Interesse nun zu einer vertrag-
lichen Pflicht des DIN gegenüber der Bun-
desrepublik Deutschland geworden ist mit 
der Konsequenz einer Vertragsverletzung im 
Falle der Nichtberücksichtigung.

c) Sonstige Vertragsbestimmungen

Alle anderen Vertragsregelungen lassen sich 
zwanglos als Folgerungen aus den grundle-
genden Bestimmungen des § 1 Abs. 1 und 
Abs. 2, also der Anerkennung des DIN durch 
den Staat und der Pflicht des DIN zur Be-
rücksichtigung des öffentlichen Interesses, 
erklären. Einige seien nachfolgend kurz be-
trachtet.

aa) Beteiligung staatlicher Vertreter
an der Normung

Nach § 2 Abs. 1 des Vertrages räumt das DIN 
der Bundesregierung auf Antrag Sitze in den 
Lenkungsgremien der Normenausschüsse 
ein. Gemäß Abs. 2 ist das DIN verpflichtet, 
die jeweils in Betracht kommenden Behör-
den an der Normung zu beteiligen. Beide 
Pflichten stehen im unmittelbaren Zusam-
menhang mit der Verpflichtung des DIN, das 
öffentliche Interesse zu berücksichtigen 
(§ 1 Abs. 2). Sie bereiten, soweit mir be-
kannt ist, in der Durchführung keine Proble-
me. Nicht nur in den Lenkungsgremien der 
Normenausschüsse, sondern auch im Präsi-
dium des DIN sind die fachlich zuständigen 
Bundesministerien hochrangig vertreten. 
Und die Mitwirkung von Behördenvertretern 
in der Facharbeit der Normenausschüsse ist 
tägliche Praxis. 

Allerdings genießen die Behördenvertreter 
weder eine hoheitliche Sonderstellung, noch 
steht ihnen ein besonderes Vetorecht zu. 
Vielmehr sind sie, wie alle anderen Mitarbei-
ter der Arbeitsausschüsse, an die Verfahrens-
regeln der DIN 820 gebunden. Nur dies 
entspricht den Grundsätzen der Normungs-
arbeit, namentlich dem Konsensprinzip und 
dem Prinzip der partnerschaftlichen Nor-
mung.

Problematisch erscheint allerdings die For-
mulierung des § 5 Abs. 1, der – anknüpfend 
an die Pflicht zur Beteiligung staatlicher Be-
hörden (§ 2 Abs. 2) – das DIN verpflichtet, 
die zuständigen Bundesministerien über das 
Normungsgeschehen zu informieren, „soweit 
das öffentliche Interesse berührt ist“. Ob 
diese Voraussetzung vorliegt oder nicht, be-
urteilt nach dem Wortlaut der Klausel das 
DIN. Sinnvollerweise können dies aber nur 
die zuständigen staatlichen Stellen ent-
scheiden. Die Einschränkung sollte also ge-
strichen werden.

bb) Bevorzugte Bearbeitung von Nor-
mungsanträgen der Bundesregierung

Eine ganz neuartige Regelung enthält § 4 des 
Vertrages. Danach ist das DIN verpflichtet, 
Normungsanträge des Bundes, für die dieser 
ein öffentliches Interesse geltend macht, 
bevorzugt, also vorrangig vor anderen Nor-
mungsprojekten, zu bearbeiten (§ 4 Abs. 1 
Satz 1). Das Bedürfnis nach einer derartigen 
Klausel ergab sich als Konsequenz aus der 
Anerkennung des DIN als zuständige Nor-
mungsorganisation. Wenn der Staat die 
technische Normung als Selbstverwaltungs-
aufgabe der Wirtschaft akzeptiert und infol-
gedessen seine eigene Kompetenz zur 
technischen Regelsetzung grundsätzlich zu-
rückstellt, bedarf es eines Instrumentes, das 
die zügige Bearbeitung von im öffentlichen 
Interesse liegenden Normungsaufgaben er-
möglicht. Nach § 4 Abs. 1 Satz 2 kann die 
Bundesregierung hierzu „nach Abstimmung 
mit dem DIN“ eine Frist setzen. Während der 
Frist unterliegt der Staat einer grundsätzli-
chen Stillhaltepflicht (§ 4 Abs. 2). Wird die 
Norm innerhalb der Frist nicht verabschie-
det, kann der Bund einer Fristverlängerung 
zustimmen oder eine eigene Regel treffen 
(§ 4 Abs. 3). Im letzteren Fall ist das DIN 
verpflichtet, eine der Regelung widerspre-
chende Norm anzupassen, zurückzuziehen 
oder nicht herauszugeben (§ 4 Abs. 4).

Mit dem „öffentlichen Interesse“ ist nichts 
anderes gemeint als in § 1 Abs. 2, der das 
DIN allgemein zu dessen Einhaltung ver-
pflichtet. Nur muss es hier von der Bundes-
regierung besonders geltend gemacht 
werden.

Unklar ist, wie im Zusammenhang mit der 
Fristsetzung durch die Bundesregierung die 
Formulierung „nach Abstimmung mit dem 
DIN“ (§ 4 Abs. 1 Satz 2) zu verstehen ist. 
Der Wortlaut spricht für ein einseitiges Frist-
setzungsrecht des Bundes, vor dessen 
Ausübung das DIN lediglich angehört werden 
muss. Eine solche Regelung wäre zwar nicht 
unzulässig, aber äußerst ungewöhnlich. Das 
Schuldvertragsrecht des BGB zum Beispiel 
kennt das Recht des Gläubigers, dem Schuld-
ner einseitig eine angemessene Nachfrist zur 
Leistung oder Nacherfüllung zu setzen, wenn 
dieser die fällige Leistung nicht oder nicht 
vertragsgemäß erbracht hat (§§ 281 Abs. 1 
Satz 1, 323 Abs. 1 BGB). Bei § 4 Abs. 1 
Satz 1 des Normenvertrages geht es dage-
gen, um im Bild zu bleiben, nicht um eine 
Nachfrist, sondern um die Bestimmung der 
eigentlichen Leistungszeit. Diese wird im 
Vertrag in aller Regel vereinbart, also von 
beiden Vertragspartnern einvernehmlich 
festgelegt. Nur dies entspricht dem Prinzip 
der rechtlichen Gleichordnung der Vertrags-
parteien, das grundsätzlich auch gilt, wenn 
der Staat, statt einseitig hoheitlich zu han-

deln, Verträge mit Privatrechtssubjekten 
schließt. Folgerichtig sprechen die Erläute-
rungen zu § 4 des Normenvertrages, die nach 
§ 10 Abs. 3 des Vertrages für dessen Ausle-
gung maßgebend sind, denn auch von „im 
Einvernehmen der Vertragspartner (gesetz-
te(n) Fristen“6). Die Frist zur Bearbeitung 
eines Normungsantrages des Staates durch 
das DIN gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 des Vertra-
ges muss also von beiden Vertragspartnern 
vereinbart werden.

cc) Finanzielle Förderung
durch den Staat

§ 1 Abs. 3 des Vertrages bekräftigt in vor-
sichtig-apokrypher Formulierung die „Ab-
sicht“ der Bundesrepublik Deutschland, die 
Normung auch künftig im Rahmen der ver-
fügbaren Mittel des Bundeshaushaltes zu 
fördern, wobei der Nutzen der Normung für 
den Staat berücksichtigt werden soll. Entge-
gen dem ersten Anschein, für den auch die 
Erläuterungen zu § 1 Abs. 3 sprechen, wo 
von einer „Absichtserklärung der Bundesre-
gierung“ die Rede ist, enthält diese Vertrags-
klausel keineswegs nur eine unverbindliche 
Bemühenszusage, die nach Belieben erfüllt 
werden könnte oder nicht. Vielmehr hat sich 
der Staat damit zur angemessenen finanzi-
ellen Förderung des DIN im Rahmen der ver-
fügbaren Haushaltsmittel verpflichtet.

Das folgt zum einen aus dem unmittelbaren 
Nutzen des Staates, der auf die DIN-Normen 
in Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspre-
chung zurückgreifen kann. Es ergibt sich fer-
ner aus dem mittelbaren Nutzen, der sich aus 
den erheblichen Kosteneinsparungen der 
Unternehmen infolge der Anwendung von 
DIN-Normen und damit letztlich höheren 
Steuereinnahmen des Staates ableitet. Be-
sonders wichtig ist drittens die Tatsache, 
dass das DIN mit der Ausarbeitung und Ver-
breitung der DIN-Normen den Staat von einer 
öffentlichen Aufgabe entlastet, die er, weil 
derartige Regeln für jede Volkswirtschaft un-
verzichtbar sind, sonst selbst erarbeiten 
müsste, und zwar mit weitaus höheren Kos-
ten. Ob der Staat fachlich hierfür überhaupt 
hinreichend qualifiziert wäre, sei dahinge-
stellt. Hinzu kommt schließlich das Vertrau-
ensschutzprinzip. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat das DIN, soweit mir bekannt 
ist, in den vergangenen Jahrzehnten, auch 
schon vor dem Vertragsschluss von 1975, 
stets finanziell unterstützt und diese Förde-
rung in § 1 Abs. 3 des Vertrages auch für die 
Zukunft ausdrücklich anerkannt. Das DIN 
darf deshalb darauf vertrauen, dass die Zu-
wendungen auch zukünftig erbracht werden. 
Der Staat würde somit vertragsbrüchig, wenn 
er, solange das DIN sich vertragstreu verhält, 

6) Vgl. Erläuterungen (oben Fn. 4) zu § 4 des Vertrages.
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die Förderung ganz einstellte oder unter die 
Grenze der Angemessenheit reduzierte.

Selbstverständlich steht dies alles unter dem 
im Vertrag ausdrücklich benannten Haus-
haltsvorbehalt. Die Bundesregierung kann 
keine ausgabenwirksamen Verträge abschlie-
ßen ohne Rücksicht auf den Bundeshaushalt, 
dessen Feststellung das ureigene Recht des 
Parlamentes ist (Art. 110 ff. GG).

IV. Rechtsnatur des Normenvertrages

Normalerweise handelt der Staat im Rechts-
verkehr mit seinen Bürgern einseitig-autori-
tativ durch Gesetz, Rechtsverordnung, 
Gerichtsentscheidung, Verwaltungsakt. Dies 
kennzeichnet das Subordinationsverhältnis 
zwischen Privatpersonen und dem Staat. Hier 
dagegen hat er sich der Rechtsform des Ver-
trages bedient, der auf der prinzipiellen 
Gleichordnung des Vertragspartners beruht. 
Dass der Staat im fiskalischen Bereich, z. B. 
zum Erwerb von Immobilien, Fahrzeugen, 
Computern, Büromaterial als sächlichen Ver-
waltungsmitteln, privatrechtliche Verträge 
schließen kann, ist von jeher anerkannt. Da-
rum geht es bei dem Normenvertrag aber 
nicht. In Rede steht vielmehr ein Rechtsver-
hältnis, das durch die Wahrnehmung öffent-
licher Aufgaben, nämlich die Ausarbeitung 
und Verbreitung technischer Regeln durch 
das DIN, geprägt wird. Gegenstand des Ver-
trages ist also ein öffentlich-rechtliches 
Rechtsverhältnis. Folglich handelt es sich um 
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag.

Die Zulässigkeit öffentlich-rechtlicher Ver-
träge zwischen Trägern hoheitlicher Gewalt 
und Privatpersonen war in Rechtsprechung 
und Lehre früher heftig umstritten, ist in-
zwischen aber allgemein anerkannt und in 
den Verwaltungsverfahrensgesetzen des 
Bundes (§§ 54 ff. VwVfG) und der Länder 
ausdrücklich gebilligt.

Im Umwelt- und Technikrecht sind öffent-
lich-rechtliche Verträge, im neudeutschen 
Jargon oft ebenso hochtrabend wie nichts-
sagend als Formen der „Public Private Part-
nership“ bezeichnet, Ausdruck des Koopera-
tionsprinzips, eines der Strukturprinzipien 
dieses Rechtsgebietes. Schon die Mitwirkung 
von Vertretern staatlicher Behörden in der 
Normung und das Zusammenspiel staatlich 
gesetzter Rechtsnormen mit von privaten 
Verbänden erarbeiteten technischen Regeln 
ist eine sehr erfolgreiche Art der Kooperati-
on. Dass die Rechtsgrundlagen für die Zu-
sammenarbeit der Bundesrepublik Deutsch-
land mit dem DIN auf dem Gebiet der tech-
nischen Normung nicht durch Gesetz, son-
dern durch Vertrag geschaffen worden sind, 
erscheint in diesem Lichte folgerichtig eben-
falls als eine Ausprägung des Kooperations-
prinzips.

Ein Vorteil des Vertrages gegenüber dem Ge-
setz ist ohne Zweifel die größere Flexibilität. 
Anpassungen an geänderte Umstände sind, 
solange beide Partner sich einig sind, leich-
ter möglich als im Wege der Gesetzesände-
rung. Für das DIN besteht ein weiterer Vorzug 
darin, dass nicht nur ihm einseitig Pflichten 
auferlegt worden sind, dass vielmehr auch 
der Staat sich verpflichtet hat. In der Typo-
logie der öffentlich-rechtlichen Verträge 
handelt es sich somit um einen Austausch-
vertrag im Sinne des § 56 VwVfG, wobei da-
hinstehen mag, ob diese Vorschrift direkt 
oder nur analog anwendbar ist. 

In der Frage, ob die technische Regelsetzung 
durch Gesetz oder Vertrag reglementiert wer-
den solle, habe ich früher die gesetzliche 
Lösung bevorzugt, weil sie nicht nur das 
Rechtsverhältnis des Staates zum DIN, son-
dern auch zu allen anderen regelsetzenden 
Gremien, wie etwa DVGW oder VDI, hätte er-
fassen können. Nachdem das DIN inzwischen 
mit den anderen Organisationen entspre-
chende Verträge abgeschlossen hat, ist die 
Grundlage für meine Bedenken gegen die 
Vertragslösung entfallen.

V. Rechtsfolgen

Obgleich eingangs betont wurde, die Durch-
führung des Normenvertrages funktioniere 
offenbar problemlos, wäre die juristische 
Sicht unvollständig, wenn sie nicht auch den 
– hoffentlich hypothetischen – Fall einer 
gravierenden Vertragsstörung in den Blick 
nähme. Welche Rechtsfolgen träten ein, 
wenn eine Seite ihre Vertragspflichten ver-
letzte, wenn beispielsweise das DIN entge-
gen § 1 Abs. 2 des Vertrages das öffentliche 
Interesse nicht berücksichtigte oder unter 
Verstoß gegen § 2 Abs. 2 den zuständigen 
Behörden die Beteiligung verwehrte?

Der Vertrag sieht als Sanktion in derartigen 
Fällen ausdrücklich nur die ordentliche Kün-
digung mit einjähriger Frist jeweils zum Jah-
resende vor (§ 11). Darüber hinaus wird man 
in Analogie zu den zivilrechtlichen Dauer-
schuldverhältnissen ein Recht zur außeror-
dentlichen, fristlosen Kündigung anerken-
nen müssen, wenn durch eine besonders 
schwerwiegende Vertragsverletzung die Ver-
trauensbasis so nachhaltig zerstört ist, dass 
der anderen Vertragspartei das Abwarten bis 
zum Ende der Kündigungsfrist nicht zumut-
bar ist.

Wie aber ist die Rechtslage, wenn eine Ver-
tragsauflösung nicht gewollt ist, wenn der 
Gegner vielmehr zur Vertragstreue, zur Erfül-
lung seiner Vertragspflichten gezwungen 
werden soll? Insoweit besteht ein gravieren-
der Unterschied zur gesetzlichen Regelung. 
Wenn eine Verwaltungsbehörde einen Bürger 
durch Verwaltungsakt auf der Grundlage ei-

nes Gesetzes zu einem bestimmten Verhalten 
verpflichtet, kann sie, falls der Adressat dem 
nicht nachkommt, nach dem Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz ohne weiteres Zwangs-
maßnahmen, z. B. die Festsetzung von 
Zwangsgeld, einleiten; ein zusätzlicher Voll-
streckungstitel ist dafür nicht nötig.

Ganz anders ist die Situation im öffentlich-
rechtlichen Vertrag. Auch der Staat als Ver-
tragspartner benötigt hier zur Durchsetzung 
seiner Vertragsansprüche ein Urteil. Er muss 
also vor dem Verwaltungsgericht eine Leis-
tungsklage erheben. Erst aufgrund eines 
vollstreckbaren Urteils kann er dann Zwangs-
maßnahmen ergreifen. Seine Rechtsposition 
unterscheidet sich insoweit also nicht von 
der seines privaten Vertragspartners.

Neben dem Primäranspruch auf Erfüllung 
kommen sowohl für den Bund als auch für 
das DIN grundsätzlich auch Sekundäransprü-
che auf Schadensersatz in Betracht. Sie kön-
nen nach §§ 280 ff. BGB bestehen, die im 
öffentlich-rechtlichen Vertragsverhältnis 
entsprechend anwendbar sind (§ 62 Satz 2 
VwVfG). Voraussetzung dafür ist allerdings, 
dass durch die Vertragsverletzung der ande-
ren Partei ein Vermögensschaden entstan-
den ist.

VI. Schlussthesen

Ich komme zum Schluss und fasse in sechs 
Thesen zusammen:

1. Technische Normung durch private Nor-
mungsorganisationen bildet in Verbindung 
mit staatlicher Rechtsetzung, die sich auf 
grundlegende Anforderungen beschränkt, 
eine zulässige und effiziente Form der Tech-
nikregulierung.

2. Der Normenvertrag bestätigt mit der An-
erkennung des DIN als zuständige Nor-
mungsorganisation dieses Konzept.

3. Die Vertragspflichten des DIN zur Berück-
sichtigung des öffentlichen Interesses und 
zur Beteiligung des Staates an der Nor-
mungsarbeit tragen dem Erfordernis staatli-
cher Einflussnahme und Kontrolle ausrei-
chend Rechnung.

4. Auf der anderen Seite gewähren die An-
erkennung durch den Staat und dessen För-
derungspflicht dem DIN hinreichende 
Sicherheit.

5. Der zur Kategorie der öffentlich-rechtli-
chen Austauschverträge zählende Normen-
vertrag bildet eine geeignete Rechtsgrund-
lage für die Rechtsbeziehungen der Bundes-
republik Deutschland zum DIN Deutsches In-
stitut für Normung e.V.

6. Der Normenvertrag hat sich aus juristi-
scher Sicht im Verlaufe der vergangenen drei 
Jahrzehnte bewährt.
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Der Normenvertrag in der Praxis: Erfahrungen
und Perspektiven aus Sicht des Umweltschutzes
Prof. Dr. Andreas Troge

Sehr geehrter Herr Harting, 
sehr geehrter Herr Dr. Bahke, 
meine sehr geehrten Damen und Herren,

als vor 30 Jahren der Normenvertrag zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und 
dem DIN unterzeichnet wurde, stand 
Deutschland vor erheblichen Umweltproble-
men. Damals kam es darauf an, Grundinfor-
mationen über unsere Umwelt zusammen-
zustellen und einzelne Umweltschutzgesetze 
zu den Medien Wasser, Luft und Lärm zu er-
arbeiten. Diese sollten die schlimmsten Um-
weltbelastungen mindern und vorsorgend 
wirken. Seitdem haben wir vieles erreicht. 
Die Normung erwies sich dabei als wichtiges 
Instrument des Umwelt- und Gesundheits-
schutzes. Der Normenvertrag ist die Basis für 
eine enge Zusammenarbeit zwischen dem 
DIN und dem Umweltbundesamt. 

Durch die Anerkennung des DIN als nationale 
Normungsorganisation erhält das Umwelt-

bundesamt Zugang zur Normung und somit 
Einflussmöglichkeiten auf das nationale, eu-
ropäische und internationale Normungswe-
sen. Wichtige Punkte des Normenvertrages 
für den Umwelt- und Gesundheitsschutz sind 
aus meiner Sicht:

1. Das DIN berücksichtigt bei seinen Nor-
mungsarbeiten das öffentliche Interesse – 
Umwelt- und Gesundheitsschutz werden aus-
drücklich genannt. 

2. Das DIN sorgt dafür, dass die Normen bei 
der Gesetzgebung als Umschreibungen tech-
nischer Anforderungen herangezogen wer-
den können.

3. Das DIN stellt sicher, dass Anträge der 
Bundesregierung auf Durchführung von Nor-
mungsarbeiten bevorzugt bearbeitet wer-
den.

4. Normen, die einer Regelung der Bundes-
regierung widersprechen, werden vom DIN 

angepasst, zurückgezogen oder nicht her-
ausgegeben.

Meine Damen und Herren,

Normen sind für den Umwelt- und Gesund-
heitsschutz wichtig – wir alle profitieren 
täglich von ihrer Wirkung. Für die Umwelt-
politik ist Normung ein wichtiges Instru-
ment, wie folgende Beispiele zeigen.

Im Umweltrecht helfen Normen, Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften von technischen 
Detailregelungen zu entlasten. Um materiel-
le Anforderungen, beispielsweise in Form 
von Grenzwerten, näher zu bestimmen, ver-
weisen die Vorschriften auf Normen, die 
Messverfahren definieren. Erst standardi-
sierte Messverfahren ermöglichen vergleich-
bare Aussagen über die Umweltqualität. Mit 
dieser Vorgehensweise schafft das Umwelt-
recht – indem die Anforderungen der Rechts-
vorschriften und die Messverfahren untrenn-
bar miteinander verbunden und damit die 
Ergebnisse reproduzierbar und gerichtlich 
prüfbar sind – Rechtssicherheit. 

Die Abwasserverordnung des Wasserhaus-
haltsgesetzes, der Boden- und Trinkwasser-
schutz und das Bundes-Immissionsschutz-
gesetz nutzen den Normenverweis gleicher-
maßen, um das Umweltrecht zu konkretisie-
ren. Ohne genormte Analysen- und Mess-
verfahren wären diese Rechtsvorschriften 
schlicht nicht funktionsfähig. 

Damit vollziehbare Normen entstehen, die 
Umwelt- und Gesundheitsschutz berücksich-
tigen, wirken etwa 80 Fachleute des Umwelt-
bundesamtes in den Normenausschüssen des 
DIN mit. Das Bundesumweltministerium un-
terstützt die Arbeit finanziell und fördert das 
DIN jährlich mit etwa 3,5 Millionen Euro. 
Auch diese starke Beteiligung zeigt, wie be-
deutend Normen für die Umweltgesetzge-
bung sind. Und, die Ergebnisse können sich 
sehen lassen. Bis heute sind unter direkter 
Beteiligung des Umweltbundesamtes mehre-

Prof. Dr. Andreas Troge ist Präsident des Umweltbundes-
amtes, Dessau.
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re hundert Normen mit positiven Wirkungen 
auf die Umweltqualität entstanden.

Meine Damen und Herren,

wie auch in anderen Bereichen, so hat sich 
für den Umwelt- und Gesundheitsschutz die 
Normungstätigkeit zusehends von der nati-
onalen auf die europäische Ebene verlagert. 
CEN-Normen konkretisieren zunehmend eu-
ropäisches Recht und sind von den CEN-Mit-
gliedern in ihre nationalen Regelwerke zu 
übernehmen. Diesen Normen entgegenste-
hende nationale Normen müssen zurückge-
zogen werden. Besonders für eine Reihe von 
Umweltvorschriften ist es Deutschland ge-
lungen, deutsche Normen weitgehend in die 
europäische und internationale Normung 
einzubringen. Damit verbessern sich die 
Wettbewerbsbedingungen für deutsche Un-
ternehmen im europäischen Binnenmarkt.

Meine Damen und Herren, 

zum Selbstverständnis des Umweltbundes-
amtes gehört es, Impulse zum Schutz der 
Umwelt und der Gesundheit auch auf euro-
päischer und internationaler Ebene zu ge-
ben. Seit einigen Jahren steht die Qualität 
der Innenraumluft im Zentrum unseres Inte-
resses. Stellen Sie sich bitte die folgende 
Situation vor: Sie verspüren kurz nach Be-
treten eines Raumes Reizungen an den Au-
gen. Sie entschließen sich, die Raumluft auf 
chemische Stoffe untersuchen zu lassen und 
beauftragen zwei Messinstitute mit den Un-
tersuchungen. Diese legen völlig unter-
schiedliche Ergebnisse vor: Das eine Labor 
bescheinigt eine geringe, das andere eine 
hohe Belastung der Raumluft mit chemi-
schen Stoffen. Die Erklärung für dieses un-
terschiedliche Ergebnis ist, dass zwar beide 
Messinstitute für die Analyse der Probe das-
selbe Verfahren anwandten, aber bei der Pro-
bennahme unterschiedlich vorgingen. Um 
solchen Abweichungen vorzubeugen, entwi-
ckeln Fachleute nicht nur Normen für die 

Analyse, sondern auch für die Probennahme 
der Innenraumluft. 

Vor allem die gesundheitliche Bewertung der 
Ausgasung flüchtiger organischer Verbin-
dungen aus Bauprodukten, die für Ge-
bäudeinnenräume vorgesehen sind, ist 
europaweit zu vereinheitlichen. In Deutsch-
land hat der Ausschuss zur gesundheitlichen 
Bewertung von Bauprodukten (AgBB) ein ge-
eignetes Prüfschema zur einheitlichen Be-
wertung von Bauprodukten erstellt. Das 
Prüfschema ist vor kurzem an die EU-Kom-
mission notifiziert worden. Nun gilt es, für 
dieses Schema auch europaweit eine Verein-
heitlichung zu erreichen.

Das Umweltbundesamt ist insbesondere in 
solchen Gremien vertreten, die Normen zur 
Konkretisierung und für den Vollzug des Um-
weltrechts erarbeiten. Hier haben wir eine 
gute Routine und können auf eine erfolgrei-
che Arbeit im Sinne des Umwelt- und Ge-
sundheitsschutzes zurückblicken. Der 
Normenvertrag schafft dazu den notwendi-
gen Rahmen. Und, ich betone: An diesem 
Erfolg ist auch die Industrie beteiligt, die in 
der Regel mit am runden Tisch der Normung 
sitzt.

Ein anderer Schwerpunkt unserer Tätigkeiten 
sind Normen, die Produktanforderungen 
festlegen. Bei diesen ist es erheblich schwie-
riger, die Umweltbelange mit den techni-
schen und ökonomischen Interessen zu 
vereinen. Die Berücksichtigung des Umwelt- 
und Gesundheitsschutzes in Produktnormen 
regelt der Normenvertrag nicht explizit. Er 
bietet aber einen Spielraum für Interpreta-
tionen, weil die Umwelt- und Gesundheits-
belange in der Normung wegen des Vertrages 
allgemein als Teil des öffentlichen Interesses 
zu berücksichtigen sind.

Meine Damen und Herren,

ich sage es ganz deutlich, ich interpretiere 
das öffentliche Interesse nicht gerade eng. 

Produktnormen können in ihren Anforderun-
gen noch viel stärker die Umwelt- und Ge-
sundheitsbelange berücksichtigen, um im 
Sinne der Vorsorge und der Nachhaltigkeit 
zu wirken. Von Produkten gehen über ihren 
gesamten Lebensweg, das heißt von der Her-
stellung bis zur Entsorgung, Wirkungen auf 
die Umwelt aus. Deshalb beschäftigt sich das 
Umweltbundesamt bereits seit Ende der sieb-
ziger Jahre mit Fragestellungen des produkt-
bezogenen Umweltschutzes. Die Normung 
nimmt dabei eine wichtige Stellung ein. Pro-
duktnormen, die Umwelt- und Gesundheits-
aspekte umfassend berücksichtigen, ermög-
lichen eine frühzeitige Einbeziehung von 
Umweltfragen in Produktentwicklung und 
-design.

Ich hoffe, dass das DIN diesen Aspekt noch 
stärker in die Produktnormung integriert und 
sich dafür gemeinsam mit den Umweltschüt-
zern – besonders bei der europäischen Nor-
mung – einsetzt. Ich gebe Ihnen nur ein 
kleines, aber bezeichnendes Beispiel: In Eu-
ropäischen Normen werden immer noch 
Holzspanplatten der Klasse E2 kommentarlos 
erwähnt. In Deutschland ist es verboten, sol-
che Platten in den Verkehr zu bringen. Ihr 
hoher Gehalt an Formaldehyd führt zu einer 
hohen Belastung der Innenraumluft mit die-
sem Stoff. Hier müssen wir ansetzen.

Meine Damen und Herren,

die Europäische Gemeinschaft hat sich im 
Amsterdamer Vertrag das Ziel gesetzt, die 
nachhaltige Entwicklung in Europa voranzu-
bringen. Die europäische Normungsorgani-
sation CEN und die EU-Kommission räumen 
der Berücksichtigung von Umweltaspekten 
in den Normen grundsätzlich einen hohen 
Stellenwert ein. Dennoch überwiegen bei 
den nationalen und europäischen Produkt-
normen die wirtschaftlichen und techni-
schen Aspekte. 

Ich verstehe, dass Unternehmen ihre ökono-
mischen Interessen stark vertreten müssen. 
Wir dürfen die wirtschaftlichen Vorteile je-
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„Normen sind für den Umwelt- und Gesundheitsschutz wichtig – wir alle profitieren täglich von 
ihrer Wirkung. Für die Umweltpolitik ist Normung ein wichtiges Instrument.“ so Prof. Dr. Andreas 
Troge (r.) neben Dr. Wolfgang Schultze.
(Foto: Christian Kruppa, Berlin)

doch nicht auf Kosten des Umweltschutzes 
in den Vordergrund stellen. Diese Gefahr 
sehe ich besonders, sofern es um die Er-
schließung neuer Märkte in den EU-Beitritts-
ländern und Schwellenländern geht. Wir 
wissen: Eine kurzfristige Vorteilnahme auf 
Kosten der Umwelt und der Gesundheit ist – 
volkswirtschaftlich betrachtet – höchst frag-
würdig. Wirtschaft und Normung haben da-
her eine große Verantwortung gegenüber 
diesen Ländern. Deshalb sollte der Umwelt- 
und Gesundheitsschutz ein stärkeres Ge-
wicht in der deutschen Normungsstrategie 
haben. Ich ermutige Sie, dazu auch den 
Sachverstand des Umweltbundesamtes zu 
Rate zu ziehen, damit wir gemeinsam Lö-
sungswege finden. 

Meine Damen und Herren, 

wir haben aus Sicht des Umweltschutzes ge-
meinsam mit dem DIN schon vieles erreicht. 
Ich weiß die Erfolge zu schätzen, glaube 
aber, es kann noch mehr getan werden. Des-
halb lassen Sie uns im Sinne des vorsorgen-
den Umwelt- und Gesundheitsschutzes in 
den normativen Festlegungen

1. die Umweltwirkungen eines Produktes 
während des gesamten Produktlebensweges 
berücksichtigen,

2. umweltgerechte Produktinnovationen 
unterstützen,

3. und dazu beitragen, Problemstoffe zu 
verringern oder zu vermeiden und somit – 
möglicherweise hohen – Sanierungskosten 
vorzubeugen. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch 
eine Schärfung des Bewusstseins der Nor-
mungsfachleute. Das DIN hat beispielsweise 
einen sehr anschaulichen „Leitfaden für die 
Berücksichtigung von Umweltaspekten bei 
der Produktnormung und -entwicklung“ ver-
öffentlicht. Er soll Normungsexperten bei der 
Berücksichtigung des produktbezogenen 
Umweltschutzes unterstützen. Ich meine: 
Dieser Leitfaden sollte Grundlage jeder pro-
duktbezogenen Normung sein und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern zu Beginn eines jeden Projektes zur Ver-
fügung gestellt werden. 

Meine Damen und Herren,

mit dem heutigen Kolloquium würdigen wir 
den Normenvertrag. Deshalb ist die „Koordi-
nierungsstelle Umweltschutz im DIN“ zu er-
wähnen. Dieses Gremium arbeitet auf der 
Grundlage der 1992 getroffenen Vereinba-
rung zwischen dem Bundesumweltministeri-
um und dem DIN, die auf dem Normenvertrag 
basiert, und wird vom Bundesumweltminis-
terium finanziell gefördert.

Die Koordinierungsstelle institutionalisiert 
gewissermaßen Umweltaspekte in der Pro-
duktnormung. Das Gremium prüft systema-
tisch nationale, europäische und internati-
onale Produktnormen auf ihre Umweltrele-
vanz, kommentiert und begleitet sie. Die Ko-
ordinierungsstelle leistet eine für den 
Umwelt- und Gesundheitsschutz wichtige Ar-
beit.

In diesem Zusammenhang weise ich auch 
gerne mit Anerkennung auf die Normungs-
arbeit der Umweltverbände hin, die seit Mit-
te der neunziger Jahre die Umweltschutz-
interessen in den Normungsgremien vertre-
ten und deren Koordinierungsbüro das Bun-
desumweltministerium finanziell fördert.

Meine Damen und Herren,

ich ende meinen Vortrag nicht, ohne die er-
folgreiche Arbeit auf dem Gebiet Umweltma-
nagementnormen zu erwähnen. Diese über-
greifenden Normen sind für den Umwelt- und 
Gesundheitsschutz besonders hilfreich, weil 
sie grundlegende Veränderungen anstoßen. 
Sie führen zu einer integrierten, das heißt, 
alle Umweltmedien umfassenden und voll-
ständigeren, den gesamten Lebensweg be-
rücksichtigenden Betrachtung von Waren 
und Dienstleistungen. Sie tragen so zu einer 
Vertiefung des Umweltbewusstseins und 
Stärkung des Umweltverhaltens in den Pro-
duktionsbereichen bei. 

Ich nenne Ihnen ein Beispiel:

Die Norm DIN EN ISO 14001 für Umweltma-
nagementsysteme ist ein wichtiges Instru-
ment des betrieblichen Umweltschutzes. 

Diese Norm ist auch zentraler Bestandteil des 
europäischen Umweltmanagementsystems 
EMAS (Eco Management and Audit Scheme). 
Das Umweltbundesamt setzt sich als erste 
EMAS-registrierte und ISO-14001-zertifizier-
te Bundesbehörde dafür ein, dass bei der in-
ternationalen Normung von Umweltmanage-
mentsystemen das hohe Niveau Deutsch-
lands berücksichtigt wird. Bereits jetzt er-
möglichen EG-Richtlinien, dass die öffent-
liche Verwaltung bei der Vergabe von Auf-
trägen und Lieferungen solche Unternehmen 
in besonderer Weise berücksichtigt, die an 
anerkannten Umweltmanagementsystemen 
– wie EMAS oder ISO 14001 – teilnehmen.

Die Berücksichtigung des Umwelt- und Ge-
sundheitsschutzes in Normen ist auf vielen 
Ebenen der Gremienarbeit – sowohl national 
als auch international – selbstverständlich 
geworden. Dennoch können wir uns nicht zu-
rücklehnen. Gerade die europäische Nor-
mung und hier besonders die Produkt-
normung erfordert die wirksame Vertretung 
auch der Umweltinteressen durch die deut-
schen Delegationen.

Sie, sehr geehrter Herr Harting, zitieren in 
Ihrem Vorwort zum DIN-Geschäftsbericht für 
2004 Albert Einstein mit den Worten: „Wir 
müssen heute schon das Morgen denken.“ 
Kürzer lässt sich nicht ausdrücken, was wir, 
die Umweltseite, unter dem Vorsorgeprinzip 
verstehen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Der Normenvertrag in der Praxis: 
Erfahrungen und Perspektiven aus Sicht der Verbraucher

Prof. Dr. Carl-Heinz Moritz

Sehr geehrter Herr Präsident Harting, sehr 
geehrter Herr Direktor Dr. Bahke, lieber Herr 
Dr. Kiehl, meine Damen und Herren,

first things first: Herzlichen Glückwunsch zur 
30-jährigen erfolgreichen Partnerschaft zwi-
schen DIN und der Bundesrepublik.

Bei dieser Partnerschaft geht es auch um das 
Verhältnis von Normung und Verbraucherin-
teressen.

Das Verbraucherinteresse bei der Normung 
wird durch den DIN-Verbraucherrat erarbei-
tet und dort wird auch die Verbraucherver-
tretung in den Ausschüssen autorisiert, 
unterstützt und finanziert. Zurzeit werden 
etwa 200 Projekte durch haupt- und ehren-
amtliche Vertreter betreut.

Der Vertrag vom 5. Juni 1975 prägt die Arbeit 
des Verbraucherrats nicht direkt, schafft aber 
einen Rahmen und skizziert den atmosphä-
rischen Hintergrund, ich zitiere (§ 1): „das 
DIN verpflichtet sich bei seinen Normungs-

arbeiten, das öffentliche Interesse zu be-
rücksichtigen“.

In den Erläuterungen heißt es, „dass bei der 
Normung die öffentlichen Interessen zu be-
rücksichtigen sind, und zwar sind es insbe-
sondere die Bereiche Sicherheitstechnik, 
Gesundheitsschutz, Umweltschutz und Ver-
braucherschutz“.

Die Gründung des Verbraucherrates Ende 
1974 erfolgte im Zusammenhang der Bera-
tungen des Normenvertrags. Ohne den Ver-
trag wäre der Verbraucherrat nicht in der 
jetzigen positiven Situation. 

Als Präsidial-Ausschuss des DIN freuen wir 
uns über die Position der DIN-Direktoren, 
dass der Verbraucherrat die wichtige Stimme 
einer prinzipiell unterrepräsentierten Stake-
holder-Gruppe bildet. Dass diese Haltung im 
DIN von Beginn an durchgängig angenom-
men wurde, dafür danken wir insbesondere 
Herrn Professor Reihlen. Die Vorsitzenden 
des Verbraucherrats Dr. Hüttenrauch, Frau 

Köhne und Dr. Sieber haben mit den Ge-
schäftsführern Bosserhoff und Cornelissen die 
Grundlagen gelegt, auf denen der amtieren-
de Vorsitzende Professor Maier mit dem ak-
tuellen Rat arbeitet.

Sehr geehrter Herr Harting. Ihre erneute Be-
rufung habe ich heute erhalten. Herzlichen 
Dank – auch im Namen der anderen Ratsmit-
glieder.

Entscheidende Voraussetzungen für die 
Glaubwürdigkeit der Verbrauchervertretung 
sind 

■ ihre finanzielle und politische Unabhän-
gigkeit ebenso wie

■ ihre Fachkompetenz und die

■ verbraucherpolitische Legitimation.

Dies auch in den nächsten Jahren national 
zu sichern und international zu schaffen, 
wird eine zentrale Aufgabe der Verbraucher-
vertretung sein.

Etwa 10 % der Normen, d. h. etwa 2 700 Nor-
men, sind aus unserer Sicht unmittelbar ver-
braucherrelevant.

Insbesondere wenn es um die Sicherheit der 
Waren und Dienstleistungen geht, sind auch 
Vertreter der Verbraucher am Normungspro-
zess beteiligt. Aus Sicht des Verbraucherra-
tes hat diese Mitarbeit am Normungsprozess 
dazu geführt, dass die Unternehmen für Pro-
duktsicherheit sensibilisiert wurden. Daher 
können die sicherheitsrelevanten Entwick-
lungsergebnisse direkt in Normen überführt 
werden.

Bei der Normung ist in der Regel das Ver-
braucherinteresse akzeptabel durchsetzbar.

Vor der Normung aber sind die Defizite un-
überschaubar. Etwa 50 % der vom VR bean-
tragten Normungsvorhaben werden 
abgelehnt.

Prof. Dr. Carl-Heinz Moritz ist Abteilungsleiter bei der Stif-
tung Warentest, Berlin, Beiratsvorsitzender des Normen-
ausschusses Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen 
(NAGD) im DIN sowie Mitglied des Verbraucherrates des 
DIN, Berlin.
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Und nach der Normung ist unsere Sorge die 
unvollständige Normungsanwendung sowie 
klare Mängel in der Marktüberwachung. 

Normen sind national ein Instrument, das 
als nichttarifäres Handelshemmnis gegen-
über Wirtschaftsregionen mit anderen Nor-
menwerken wirken kann. Es wird daher im 
Zusammenhang mit der Globalisierung der 
Märkte ein weltweit einheitliches Normen-
werk (ISO/IEC-Normen) gefordert. Für die 
Verbraucher ist daher eine stärkere Beteili-
gung an der europäischen und internationa-
len Normung notwendig. Dieser Wunsch 
konfligiert regelmäßig mit den sehr begrenz-
ten personellen und finanziellen Ressourcen 
der Verbraucherseite.

Wir freuen uns, dass die Verbrauchervertre-
tung in der Normung in Deutschland eine im 
internationalen Vergleich herausragende 
Rolle spielt. 

So gut die Beteiligung der Verbraucher in 
Deutschland organisiert und – seit 30 Jahren 
– etabliert ist, so erheblich sind die Mängel 
bei Betrachtung und Beurteilung der ge-
samteuropäischen Situation.

Zum bekannten Nord-Süd-Gefälle der Ver-
braucherbeteiligung an der Normung hat 
sich nach der EU-Erweiterung eine eklatante 
West-Ost-Teilung ergeben; so das Ergebnis 
der ganz aktuellen Studie der EU-Kommissi-
on zur Verbraucherbeteiligung in der Nor-
mung.

Wenn nationale Spiegelgremien zu interna-
tionalen Normungsvorhaben existieren, ver-
treten wir in der Regel die Verbraucher-
interessen dort. Wir gehen dabei davon aus, 
dass bei der Darstellung der deutschen Po-
sition im internationalen Abstimmungspro-
zess die Verbrauchermeinung nicht unzuläs-
sig gedämpft wird.

Beim Fehlen eines Spiegelgremiums bleibt 
der europäische Weg über den Europäischen 
Verband für die Koordinierung in der Nor-
mung (European Association for the Coordi-
nation of Consumer Representation in Stan-
dardisation – ANEC). 

Ich komme nun zu Normung und Warentests. 

Marktwirtschaft braucht Wettbewerb, und 
Wettbewerb ist ohne Markttransparenz nicht 
denkbar. Für die Verbraucher bedeutet 
Markttransparenz Kenntnisse über den 
Markt, die Anbieter und ihre Produkte. Bei 
den Produkten interessieren vor allem die 
Qualität, der Preis und die Verfügbarkeit.     

Die Marktkommunikation der Anbieter pro-
duziert einen asymmetrischen Informations-
stand. Verständlicherweise betont sie die 
Vorteile der Produkte stärker als die Risiken. 

Ohne ergänzende Instrumente würde dies zur 
asymmetrischen Machtverteilung führen.

Vor diesem wirtschaftspolitischen Hinter-
grund wurde 1964 die Stiftung Warentest ge-
gründet. Vorrangiges Ziel ist die Information 
der Verbraucher über die Qualität der Waren- 
und Dienstleistungen. Die Qualitätsaussagen 
basieren auf vergleichenden Produkttests.

Wir publizieren die Ergebnisse insbesondere 
durch die Periodika test und FINANZtest so-
wie im Internet. Etwa 700 000 Haushalte ha-
ben eine der beiden Zeitschriften oder beide 
abonniert, daneben verkaufen wir etwa 
170 000 Ausgaben pro Monat im Einzelhan-
del.

Die Stiftung finanziert sich zu etwa 90 % aus 
dem Verkauf der anzeigenfreien Publikatio-
nen. Deren Attraktivität und Einzigartigkeit 
beruhen auf den Bewertungen der Produkte.

Diese erfolgt auf der Basis von Prüfprogram-
men, die den externen Instituten die Prüf-
verfahren vorgeben. Wichtigste Quelle der 
Prüfprogramme sind internationale und na-
tionale Normen. 

Normung und Warentest stehen in einem am-
bivalenten Verhältnis. Vergleichender Wa-
rentest ist ohne Normung kaum vorstellbar. 
Umgekehrt nehmen wir aber auch in An-
spruch, dass sich die Normung in wichtigen 
Bereichen ohne den Warentest sehr viel we-
niger verbraucherfreundlich entwickelt hät-
te.

Besondere Probleme verknüpfen sich mit den 
bei der Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit 
anzuwendenden Prüfverfahren. Grundsätz-
lich haben dabei in nationalen oder interna-
tionalen Normen festgelegte Verfahren 
Vorrang. In DIN 66054 „Warentest, Grund-

sätze für die technische Durchführung“ heißt 
es dazu: „Als Prüfverfahren sind allgemein 
anerkannte Regeln der Technik anzuwenden; 
soweit wie möglich sind Normen bzw. nor-
menartige Veröffentlichungen von ISO, IEC, 
CEN und CENELEC, DIN-Normen oder ähnliche 
Vereinbarungen zu berücksichtigen.“ 

Gelegentlich kommt es zum Diskurs, ob die 
Stiftung obligatorisch in Normen festgelegte 
Prüfverfahren bei den durchzuführenden Un-
tersuchungen anzuwenden hat. 

Die Stiftung schließt sich den verständlichen 
Wünschen der Hersteller nach Verwendung 
bestehender Normen immer dann an, wenn 
sie der Überzeugung ist, dass in der Norm 
die Belange der Verbraucher ausreichende 
Berücksichtigung gefunden haben. Sie 
weicht aber bewusst von bestehenden Nor-
men ab, wenn diese überaltert oder zur Be-
urteilung der Gebrauchstauglichkeit 
ungeeignet sind. Solche stiftungseigenen 
Anforderungen orientieren sich am Stand der 
Technik und sind meist das Ergebnis von Ge-
sprächen mit neutralen Fachleuten und Mit-
arbeitern des im Auftrag der Stiftung tätigen 
Prüfinstitutes. In einem Rechtsstreit hat der 
Bundesgerichtshof diese Vorgehensweise 
der Stiftung bejaht.

Ohne das DIN müssten unsere Mitarbeiter die 
Prüfverfahren in vollem Umfang selbst erar-
beiten. Wir müssten den mehrfachen Arbeits-
einsatz leisten, um die bei der Testarbeit 
herangezogenen Normungsergebnisse allein 
zu erstellen.

Gleichzeitig können die Messdaten eines Wa-
rentests der Stiftung für die Anpassung der 
Normen an den aktuellen Stand der Technik 
sorgen.

Blick vom Dach des DIN in den Hof auf den Brunnen und die Zelte, die für die Abendveranstaltung 
aufgebaut wurden.                                                                                    (Foto: Schölzel, Berlin)
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In 2004 haben wir 117 Warentests veröffent-
licht, davon wurden 50 (43 %) als interna-
tionale Gemeinschaftstests durchgeführt. 
Bei 46 dieser Gemeinschaftstests (92 %) 
hatte die Stiftung die Federführung. Dies be-
deutet in der Regel, dass die Prüfungen in 
einem deutschen Prüflabor liefen.

Die internationale Zusammenarbeit wird im 
Rahmen der Gesellschaft International Con-
sumer Research and Testing (ICRT) mit Sitz 
in London und Brüssel koordiniert. Unter den 
36 Mitgliedern aus der ganzen Welt spielen 
die Testorganisationen aus Frankreich, Bel-
gien, den Niederlanden, Großbritannien und 
Deutschland eine überragende Rolle, seit 
diesem Jahr arbeitet auch die Consumers 
Union aus den USA mit.

Entscheidende Voraussetzung für einen Ge-
meinschaftstest ist neben der Marktüberlap-
pung die Einigung auf eine einheitliche Prüf- 
und Bewertungsmethodik. Die Harmonisie-
rung der Prüf- und Bewertungsmethoden bei 
Gemeinschaftstests wird durch die interna-
tionale Normung erleichtert.

Die erwähnte DIN 66054 wurde im Normen-
ausschuss Gebrauchstauglichkeit und 
Dienstleistungen (NAGD) erarbeitet. Damit 
komme ich zur Normung von Dienstleistun-
gen, die für die Arbeit des DIN von zuneh-
mender Bedeutung ist. 

Noch ist offen, in welchen Kategorien die 
gegenwärtigen ökonomischen und damit ge-
sellschaftlichen Umbrüche tragfähig be-
schrieben werden können.

War in der zweiten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts der Übergang von der Industrie- 
zur Dienstleistungsgesellschaft das überwie-

gend unstreitige Thema, werden heute In-
formations- und Wissensgesellschaft als sich 
ergänzende oder auch kontrastierende Aus-
prägungen der Dienstleistungsgesellschaft 
breit diskutiert. 

Normung ist pragmatisch, sie konzentriert 
sich auf wie auch immer benannte Verände-
rungen der Wirklichkeit. In der gesellschaft-
lichen Wirklichkeit drängen Informations- 
und Kommunikationsprozesse ins Zentrum, 
die Bedeutung traditioneller Produktions- 
und Verteilungsprozesse nimmt ab. 

Dieser Wandel von der Industrie- und Pro-
duktionsgesellschaft zur Informations- und 
Kommunikationsgesellschaft ist die ent-
scheidende Triebfeder neuer Aktivitäten bei 
der Normung von Dienstleistungen. 

Der Bildungsmarkt bildet daher einen 
Schwerpunkt der NAGD-Arbeit, daneben 
spielen Tourismus, Finanzdienstleistungen 
(in Kürze erscheint eine PAS „Kundeninfor-
mation bei Kapitallebensversicherungen“) 
und die wichtiger werdenden Märkte im Be-
reich der privaten Gesundheitsvorsorge und 
Pflege (der Verbraucherrat hat aktuell ein 
Normungsvorhaben „ambulante Pflege-
dienste“ beantragt) eine besondere Rolle. 
Eine Übersicht der Arbeiten finden Sie na-
türlich unter www.din.de/nagd. 

Die Normung von Dienstleistungen ist durch 
einige Besonderheiten gekennzeichnet. 

Häufig werden Qualifikationsanforderungen 
genormt, dies erleichtert die internationale 
gegenseitige Anerkennung. Allen überhitz-
ten aktuellen Diskussionen zum Trotz wird 
eine EU-Dienstleistungsrichtlinie kommen 
und dann werden CEN-Normen sehr hilfreich 

sein, um unterschiedliche Qualitäts- und 
Qualifikationsstandards zu vermeiden.

Eine vergleichbar positive Rolle für den Bin-
nenmarkt spielen Normen für Wach- und Si-
cherheitsdienstleistungen oder für Umzugs-
dienste. Öffentliche Ausschreibungen neh-
men darauf Bezug, Normung fördert den 
Wettbewerb. Die Globalisierung bildet den 
Hintergrund für die wachsende Internatio-
nalität der deutschen Dienstleistungsnor-
mung.

Eine überdurchschnittlich wichtige Rolle 
spielen Verbandsnormen bzw. deren Harmo-
nisierung. Häufig treffen sich die Vertreter 
widerstrebender Verbandsinteressen auf 
dem neutralen Territorium des DIN. Da es 
vielen Kombattanten letztlich um die Zerti-
fizierung geht, ist ein sensibles und dennoch 
effizientes Management durch das DIN erfor-
derlich. 

Diese Normung leistet einen entscheidenden 
Beitrag zur Sicherheit und Qualitätssiche-
rung der Dienstleistungen. Die Standardisie-
rung von Dienstleistungen fördert aber in der 
Regel auch deren Qualität.

In der Dienstleistungs-Normung haben wir 
also noch viel vor uns. Die deutschen und 
europäischen Verbraucher werden davon 
profitieren.

Sehr geehrter Herr Dr. Bahke, Ihnen und Ih-
ren Mitarbeitern geht die – für uns alle wich-
tige – Arbeit nicht aus.

Lassen Sie mich bitte einen nicht ganz ernst 
gemeinten Strategieplan „Prio 2006 bis 
2009“ vorschlagen:

1. Wir bringen die ISO-CSR-Normung noch in 
2006 zum Abschluss. Das DIN – was seit dem 
Vertrag vom Juni 1975 heißt: Deutschland – 
spielt dabei eine entscheidende Rolle.

2. In 2007 werden die internationalen Pro-
jekte „Akkus und Akkuladegeräte“ und „Elek-
tro-Steckdosen“ erfolgreich abgeschlossen.

Bei den Steckdosen übernimmt die Welt die 
deutsche Lösung.

3. In 2008 wird – unter deutscher Federfüh-
rung – eine Hotel-Klassifizierung erarbeitet, 
die in den dann 27 EU-Staaten als verbindlich 
erklärt wird. DIN-CERTCO zertifiziert – 
europaweit und exklusiv.

4. Dann können Sie sich ab 2009 dem Thema 
„Rechtschreibreform“ als Normungsvorha-
ben widmen!

Dabei – und vor allem bei den zahlreichen 
wichtigen realen Vorhaben – wünsche ich Ih-
nen und allen Mitarbeitern des DIN viel Er-
folg.

Ein Ergebnis der Podiumsdiskussion am Nachmittag ist, dass die deutsche Normung für die Her-
ausforderungen der Zukunft gut gerüstet ist und das nicht zuletzt auf den Normenvertrag zurück-
geht. Dietmar Harting, Dr. Eckhard Franz und Dr.-Ing. Torsten Bahke  (Foto: Christian Kruppa, Berlin)
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Der Normenvertrag in der Praxis: 
Erfahrungen und Perspektiven aus Sicht der Industrie
Günter Schwank

Sehr verehrter Herr Harting, lieber Herr 
Dr. Bahke, meine sehr verehrten Damen 
und Herren,

ich möchte meine Ausführungen mit einer 
schützenden Vorbemerkung beginnen: Im 
Programm steht, ich würde für die Wirtschaft 
sprechen. Sie müssen das bitte so auslegen, 
dass ich mich als Unternehmer natürlich zur 
Wirtschaft zähle, aber aus meiner Perspekti-
ve spreche und mit meinen Ausführungen 
zwar an der einen oder anderen Stelle mah-
nen möchte, aber niemanden verpflichten, 
das kann ich nicht.

Nach dieser Vorbemerkung stimme ich zuerst 
allem zu, was heute schon an guten Dingen 
über den Normenvertrag gesagt worden ist. 
Uns liegen – und mir persönlich auch – vier 
Stichworte am meisten am Herzen. Das ist 
einmal, dass die Normung eine Selbstverwal-
tungsaufgabe der Wirtschaft ist und das auch 
in Zukunft bleibt. Zweitens, dass wir einheit-

liche widerspruchsfreie Normungswerke 
schaffen. Drittens, dass wir dazu beitragen, 
Handelshemmnisse in Europa, aber auch in 
der ganzen Welt, abzuschaffen, und viertens, 
dass wir – auch das war ja gerade im letzten 
Beitrag wichtig – alle interessierten Kreise 
am Normungsgeschehen beteiligen. Diese 
vier Bedingungen sind aus meiner Sicht in 
der Vergangenheit angemessen berücksich-
tigt worden und sollten auch in der Zukunft 
die tragenden Pfeiler der Normungsarbeit in 
Deutschland sein.

Ich möchte zwei Gedanken vorstellen, die 
etwas darüber spiegeln, wie die Bundesre-
gierung und das DIN miteinander umgehen. 
Ich begrüße ausdrücklich, was Herr Dr. Franz 
vom Wirtschaftsministerium vorgetragen 
hat, nämlich dass das DIN nach einer langen 
Diskussion jetzt der Abteilung Mittelstands-
politik zugeordnet wurde. Ich hatte da 
durchaus Sorgen, die ich vielleicht in dem 
Wort charakterisiere: Ich kenne die Abtei-

lung Mittelstandspolitik im Bundeswirt-
schaftsministerium schon seit gut 20 Jahren, 
dort ist mir nie ein „Insektenexperte“ be-
gegnet. Das macht mich sehr hoffnungsvoll, 
dass auch in Zukunft die Abteilung Mittel-
standspolitik dem DIN wohl gesonnen ist.

Der zweite Gedanke bezieht sich auf das 
Sachthema der Betriebssicherheitsverord-
nung. Bei der Betriebssicherheitsverordnung 
bestand offensichtlich die Absicht, vorhan-
dene Normen aus dem DIN-Bereich nicht nur 
nicht zu berücksichtigen, sondern einfach 
ganz neue Festlegungen zu treffen. Das wäre 
aus meiner Perspektive als Unternehmer sehr 
absurd und ich bin froh, dass nach geduldi-
gen Gesprächen es nun offensichtlich ge-
lingt, dass das, was sich bewährt hat an der 
Normungsarbeit des DIN und in der Praxis 
für die Umsetzung der Betriebssicherheits-
verordnung, eingesetzt werden kann und 
wird.

Es ist mit Recht darauf hingewiesen worden 
– ich glaube Herr Troge hat das Wort ge-
braucht –, dass von dem Normenvertrag alle 
profitiert haben. Das gilt auch in erhebli-
chem Maße für die Wirtschaft. Ich unterstrei-
che das, ich meine, dieser unermessliche 
Wert, den die Normung darstellt, hat ein Pro-
blem – ein Kommunikationsproblem. Bisher 
war der Wert der Normung – gerade auch in 
Kreisen der Wirtschaft – schlecht oder nicht 
gut vermittelbar. Ich erlebe oft, dass das Ge-
fühl besteht, die eigentliche Basisarbeit für 
die Normung sei in hohem Maße getan.

Ich weise gern darauf hin, dass ich auf eigene 
Erfahrungen in der Normungsarbeit zurück-
blicken kann, meine Mitarbeit im DIN hat vor 
20 Jahren begonnen, und ich arbeite heute 
noch im Normenausschuss Verpackung mit, 
der wegen seiner Bandbreite seine eigenen 
Kompliziertheiten hat. Es ist leider immer 
wieder und in zunehmendem Maße festzu-
stellen, dass es eine Vielzahl von Unterneh-
men gibt, auch die mit großem Rang und 
Namen in der Logistik und Verpackungswirt-

Günter Schwank ist geschäftsführender Gesellschafter der Georg Utz GmbH, Schüttorf, und Mitglied des DIN-Präsidiums.
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schaft in Deutschland, die entweder nicht 
mehr über die Kapazitäten verfügen oder sich 
praktisch ganz aus der Arbeit zurückziehen. 
Insofern unterstütze ich mit großem Enga-
gement das, was Herr Harting, unser Präsi-
dent, versucht, nämlich den Gedanken 
voranzubringen, dass sich deutsche Unter-

nehmen wieder stärker auch in der Nor-
mungsarbeit engagieren müssen. Man kann 
mit dem Engagement, wie es jetzt ist, bei-
leibe nicht so zufrieden sein, wie wir mit dem 
Normenvertrag zufrieden sein können.

Ausdrücklich möchte ich heute auf das Pro-
blem der Kontinuität in der Normungsarbeit 

hinweisen. So schön der Nutzen der Normung 
für die Wirtschaft ist, so wichtig ist es, nicht 
nur für den Augenblick zu arbeiten, sondern 
vor allen Dingen für die Zukunft – was wirk-
lich jeder, der Normungsarbeit betreibt, weiß 
– wenn man die Arbeit in einem Teilsektor 
einstellt und abreißen lässt, ist das Wieder-
anknüpfen und das Neuaufbauen von Res-
sourcen unheimlich schwer. Deswegen sind 
also – ich unterstreiche es noch einmal Herr 
Harting – Ihre Impulse, die Sie in die Nor-
mung hineingeben, sind wirklich wert, un-
terstützt zu werden.

Das war schon ein Gedanke zu den Perspek-
tiven. Ich halte es für das Wichtigste, dass 
wir ehrenamtlich und als Förderer aus der 
Wirtschaft das DIN unterstützen und dass wir 
das gerade auch in der Zukunft nicht nur auf 
dem jetzigen Stand belassen, sondern eher 
wieder verstärken, um den Dingen sowohl in 
Europa als auch – was mir noch mehr Sorgen 
macht – bei ISO wirklich zum Tragen bringen, 
was uns wichtig ist. Ich finde – wie es schon 
gewürdigt wurde, Herr Dr. Bahke –, dass Sie 
sich bei ISO so außerordentlich engagieren, 
sehr gut, bin aber der Meinung, dass wir im 
Unterbau noch etwas leisten müssen. Zumal 
auch in Bereichen, die wir als Deutsche Nor-
mungsinstitution vielleicht nicht zu verant-
worten haben. Es gibt ISO-Bereiche, die aus 
meiner Perspektive nicht so wirkungsvoll ar-
beiten, so wie wir uns im Augenblick in 
Deutschland effiziente Normungsarbeit vor-
stellen. Also auch dies ist ein Feld, dem wir 
uns widmen sollten. Denn die Effizienz der 
Normung ist das, was letztendlich für uns 
alle zählt, und ich kann aus meiner unter-
nehmerischen Sicht sagen, es ist für die 
deutsche Wirtschaft nicht gut, wenn wir das 
nicht leisten können.

Zum Thema des heutigen Kolloquiums – dem 
Normenvertrag zwischen dem DIN und der 
Bundesrepublik – gibt es nur noch eine ab-
schließende Bemerkung: Wenn wir die Un-
terzeichnung heute nicht zum 30sten Mal 
feiern würden, müssten wir ihn noch heute 
aus der Taufe heben, und ich wünsche uns 
allen auch in Zukunft gute Arbeit mit diesem 
Normenvertrag.

Danke schön.

Norbert Anselmann, Dr.-Ing. Torsten Bahke, Dr. Peter Gräf und Ministerialrat Dr. Dieter Krischker 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)            (Foto: Christian Kruppa, Berlin)

Die einhellige Meinung aller war, dass der Normenvertrag mit großer Weitsicht geschlossen worden 
ist und sich als Ausdruck vertrauensvoller Partnerschaft bewährt hat.

Norbert Anselmann, Dr.-Ing. Torsten Bahke, Dr. Peter Gräf von der Wirtschaftswoche, der Moderator 
der Podiumsdiskussion, und Günter Schwank                                   (Foto: Christian Kruppa, Berlin)
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20 Jahre Neue Konzeption
Das deutsche Erfolgsmodell wird auf Europa ausgeweitet

Norbert Anselmann

Sehr geehrter Herr Harting, sehr geehrter 
Herr Dr. Bahke, meine sehr verehrten Damen 
und Herren,

ich möchte Ihnen ausdrücklich danken, dass 
Sie das Thema „20 Jahre Neue Konzeption“ 
in die heutige Tagesordnung aufgenommen 
haben. Es besteht durchaus ein sehr enger 
Zusammenhang. Durch Ihren Normenvertrag 
haben Sie die Rahmenbedingungen geschaf-
fen, um die positive Entwicklung, die sich in 
den letzten 20 Jahren im Bereich der tech-
nischen Harmonisierung in Europa einge-
stellt hat, überhaupt erst möglich zu 
machen.

Ich möchte meine Ausführungen unter drei 
Fragen stellen:

1. Wo stehen wir heute?
2. Was hat den Prozess der Europäischen 

Integration im Bereich der technischen 
Harmonisierung/Normung ausgelöst und 
gefördert?

3. Welchen Herausforderungen sehen wir 
uns gegenwärtig ausgesetzt?

Wir sind im Moment in der glücklichen Lage, 
dass wir einen im Grundsatz funktionieren-
den Europäischen Binnenmarkt mit mehr als 
480 Millionen europäischen Bürgern und 
über 25 Mitgliedstaaten haben. Drei Mit-
gliedstaaten der EFTA-Länder wenden die 
gleichen Regeln an, ein Wirtschaftsraum, in 
dem praktisch europäischer freier Warenver-
kehr funktioniert. Ein Gutteil dieses Erfolges 
verdanken wir der Neuen Konzeption. Es sind 
etwa bis jetzt 25 Europäische Richtlinien, 
die so wichtige Industriebereiche wie Ma-
schinen, elektrische Betriebsmittel, Medi-
zinprodukte, Messgeräte, Bauprodukte, 
Telekommunikationsendeinrichtungen oder 
Spielzeuge abdecken.

Der Marktwert der Produkte, die von dieser 
Neuen Konzeption erfasst werden, beläuft 
sich auf etwa 1 600 Milliarden Euro – vor-
sichtig geschätzt – allein im Bereich Mecha-
nik, Elektrotechnik und Telekommunikation. 

Die Neue Konzeption stellt im Moment das 
Modell einer weiteren Ausweitung dieser 

Konzeption in anderen Regelungsbereichen 
dar. In unserer Kommissionsmitteilung von 
2004 über die Rolle der Europäischen Nor-
mung in den europäischen Politiken und der 
europäischen Gesetzgebung haben wir auf 
etwa 20 Regelungsbereiche hingewiesen, 
bei denen das Prinzip des Normverweises zur 
Anwendung kommt. Zum Beispiel: Normung 
in der Gesetzgebung im Bereich des Umwelt-
schutzes, der Biokraftstoffe, Düngemittel, 
Nahrungs- und Futtermittel; Interoperabili-
tät im Bereich des Luftverkehrs und des Ei-
senbahnverkehrs, um nur einige Beispiele zu 
nennen.

Die Neue Konzeption stellt im Grunde eine 
wichtige Referenzgrundlage für eine gegen-
wärtige Politik der besseren Regulierung 
(better regulation) dar. Die europäischen 
Normungsorganisationen haben im Rahmen 
der Neuen Konzeption eine äußerst wichtige 
Rolle gespielt. Im Grunde haben wir es er-
reicht, dass eine kritische Masse der euro-
päischen Normung vorhanden ist. Während 
1984 noch etwa 80 % aller in Deutschland 
betriebenen Normen nationale Normungs-
vorhaben waren, sind heute lediglich 10 % 
in Europa noch nationale Normungsvorha-
ben.

Wir haben gegenwärtig einen Bestand von 
etwa 17 000 europäischen Norm-Dokumen-
ten, davon 3 000 Normen, die die europäi-
sche Gesetzgebung unterstützen. Wir 
können sagen, damit hat die europäische 
Normung einen wichtigen grundlegenden 
Beitrag zum Funktionieren des Binnenmark-
tes und der Sicherung des freien Warenver-
kehrs geleistet. Wir können auch feststellen, 
dass dieser Beitrag eine enorme Integration 
der europäischen Wirtschaft bedeutet hat. 
Ich habe es selbst miterlebt, im Laufe der 
Zeit haben sich Verbände in Brüssel angesie-
delt, einer ihrer Aufgabenbereiche war und 
bleibt die Unterstützung und Koordinierung 
der Interessen der Wirtschaft bei der euro-
päischen Normung.

Die Managementleistung, die die europäi-
sche Normung erbracht hat, ist beachtlich. 

Norbert Anselmann ist in der EU-Kommission, Generaldi-
rektion Unternehmen, Brüssel (Belgien), zuständig für 
den Bereich der Normung.
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Eine Behörde hätte eine Managementleis-
tung in diesem Umfang nicht erbringen kön-
nen, wie sie von der europäischen Normung 
geleistet wurde. Das DIN hat beachtliche Ver-
dienste im Hinblick auf den Integrationspro-
zess, den wir in den letzten 20 Jahren erlebt 
haben. Nicht nur, dass Sie Ihre Ressourcen, 
Ihre technische Kompetenz zur Verfügung 
gestellt haben, Sie haben auch den Integra-
tionsprozess durch Ihr Engagement nachhal-
tig gefördert.

Lassen Sie mich einige Namen nennen: Herr 
Prof. Reihlen oder Herr Winkler aus dem Be-
reich der elektrotechnischen Normung, Herr 
Vaucelle, Herr Croon sind Namen, die natür-
lich auch mit diesem europäischen Engage-
ment verbunden sind. Für die europäischen 
Unternehmen bedeutet die Harmonisierung 
der Normen im Zusammenhang mit der eu-
ropäischen Gesetzgebung einen Wegweiser 
zur Konformität mit der Gesetzgebung und 
damit eine erleichterte Möglichkeit, ihre 
Produkte im europäischen Markt abzusetzen. 
Es bedeutet gleichzeitig auch eine Verbes-
serung der Rechtssicherheit, der Sicherheit, 
eben nach der Normenkonformität zu produ-
zieren und damit die Gewähr zu haben, auf-
grund der Konformitätsvermutung praktisch 
den europäischen Anforderungen für das In-
den-Verkehr-Bringen zu genügen.

Die europäische Normung hat auch einen 
Beitrag zur Verbesserung des Verbraucher-
schutzes, des Umweltschutzes oder – wenn 
ich so sagen darf – der Lebensqualität ins-
gesamt geleistet. Vor 20 Jahren, als wir die 
Neue Konzeption vorgestellt haben, begeg-
neten mir oft die Fragen „Wir sollen von un-

serem nationalen hohen Sicherheitsniveau 
Abstand nehmen?“, „Wir sollen zurückge-
hen?“. Diese Fragen wurden mir in Deutsch-
land gestellt, sie wurden mir in Frankreich 
oder in anderen Ländern der Europäischen 
Gemeinschaft gestellt. Ich glaube heute 
ohne Zweifel sagen zu können, dass die Nor-
mung in Zusammenhang mit den Richtlinien 
keinen Rückschritt, sondern einen Fort-
schritt gebracht hat, der anderweitig meines 
Erachtens nicht hätte geleistet werden kön-
nen.

Im Rahmen der etwa 3 000 Normen, die für 
die Richtlinien erstellt worden sind, haben 
wir mit Sicherheit weniger als 50 Einspruchs-
fälle gehabt, bei denen einzelne Normen im 
Hinblick auf Probleme des Schutzes der be-
troffenen Interessen zurückgenommen wer-
den mussten. Es handelt sich um eine ver-
schwindend geringe Anzahl von Problemfäl-
len, die im Grunde auch darlegen und zeigen, 
dass unser System funktioniert.

Die europäische Normung ist nicht nur in Eu-
ropa präsent, auch im Rahmen unserer Wirt-
schaftsbeziehungen mit unseren Handels-
partnern ist die europäische Normung ein 
wichtiger Faktor. Im Grunde beneiden uns 
viele unserer Handelspartner um unser euro-
päisches System mit dem Zusammenhang 
zwischen der Gesetzgebung und dem Nor-
menverweis. Damit, durch die Visibilität der 
europäischen Normung, kommt ihr auch eine 
führende Rolle bei der internationalen Har-
monisierung zu. Ich glaube, diese Auswir-
kungen der europäischen Normung auch auf 
die künftige internationale Regelsetzung 

sind ein wichtiger Vorteil für die europäische 
Industrie, um ihre Produkte weltweit abset-
zen zu können.

Lassen Sie mich auf den zweiten Bereich ein-
gehen: Was hat die Entwicklung ausgelöst 
und gefördert? Wir hatten 1981 bis 1983 die 
deutsch-französische Normenkrise. Frank-
reich bestand ausdrücklich darauf, dass nach 
mehrjährigen Verhandlungen eine Liste fran-
zösischer Normen in das deutsche Gerätesi-
cherheitsgesetz aufgenommen würde. Ich 
erinnere mich, ich war damals Beamter im 
Bundesministerium für Wirtschaft, wir wur-
den mit Presseberichten konfrontiert: 
„Deutschland – ein Königreich der Normen“. 
Die Normen, weil sie ja damals nationale Nor-
men waren, wurden sehr oft gleichgesetzt 
mit technischen Handelshemmnissen. Im 
Grunde hat diese Krise, sowie eine weitere 
Krise in Europa, deutlich gemacht, dass wir 
aus dieser Krise gestärkt hervorgegangen 
sind. Wir hatten eine weitere Krise im Bereich 
der technischen Harmonisierung. Durch in-
tensive detaillierte Regelsetzung war es wäh-
rend zehn Jahren nicht möglich, im Rahmen 
des europäischen Gesetzgebungsprozesses 
z. B. Richtlinien für einfache Gaszylinder zu 
verabschieden. Als die Richtlinien dann ver-
abschiedet waren, war der technische Stand 
schon entsprechend weiterentwickelt, so-
dass nach diesem Verfahren nicht mehr vor-
gegangen werden konnte.

Aufgrund dieser Problematik, Stillstand bei 
der Rechtsetzung im technischen Bereich, 
aber auch der deutsch-französischen Nor-
menkrise, wuchs der Druck, einen Durch-
bruch zu schaffen. Ein wichtiger Durchbruch 
ergab sich 1983 mit der Verabschiedung der 
Richtlinie 83/189 über ein Informationsver-
fahren im Bereich der Normen und der tech-
nischen Vorschriften. Diese Richtlinie ist 
heute die Richtlinie 98/34, die unter deut-
scher Präsidentschaft verabschiedet wurde. 
Damit war eine wichtige Grundlage für die 
europäische Normungspolitik geschaffen.

Eine weitere Vorbedingung, die in diesem Zu-
sammenhang wichtig war, war die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes im 
Fall „Cassis de Dijon“. Der Gerichtshof sagte, 
ein Produkt, das rechtmäßig in einem Mit-
gliedstaat in Verkehr gebracht werden kann, 
soll auch in den anderen Mitgliedstaaten zu-
gelassen werden, es sei denn, wesentliche 
grundlegende Aspekte stehen dem entge-
gen. Aufgrund dieser Aussage war es nun 
möglich, dass wir uns bei der technischen 
Harmonisierung auf die wesentlichen Aspek-
te im Bereich der Gesetzgebung beschränk-
ten, sodass wir dann die Detailfestlegungen 
der europäischen Normung überlassen konn-
ten. Die Cassis de Dijon-Rechtsprechung war 

Dietmar Harting und Dr.-Ing. Torsten Bahke mit den Gastrednern und Teilnehmern der Podiums-
diskussion des Kolloquiums. Das Fazit der Veranstaltung formulierte Dietmar Harting: „Die Eck-
punkte des Normenvertrages sind nicht nur ein besonderes Asset der deutschen Normung, sondern 
zugleich das Herzstück zukunftsfähiger Normungsarbeit überhaupt.“
(Foto: Christian Kruppa, Berlin)



Auszug aus den DIN-Mitteilungen 8 - 2005 25

damit ein Wegbereiter für die Neue Konzep-
tion.

Der Erfolg der Neuen Konzeption war natür-
lich durch das Programm über die Vollendung 
des Binnenmarktes 1985 bedingt. Durch die-
ses Programm mit etwa 300 Vorhaben und 
einem präzisen Fahrplan zur Umsetzung wur-
de eine enorme Dynamik geschaffen, hinzu 
kam, dass sich alle Beteiligten auch politisch 
verpflichtet und engagiert fühlten, um eben 
das Programm entsprechend durchzusetzen.

Lassen Sie mich zurückkommen auf die Richt-
linie 83/189. Ich glaube, sie war der Aus-
gangspunkt für den Erfolg bei der europäi-
schen Normung. Denn neben dem System der 
Transparenz hat sie auch bewirkt, dass Nor-
menmandate, inzwischen hat die Europäi-
sche Kommission etwas über 400 Normen-
mandate, an die Normungsorganisationen 
gegeben, um die einschlägigen Politiken 
oder Rechtsvorhaben durch die Normung zu 
begleiten. Wenngleich die Normung in Un-
terstützung der Gesetzgebung einen nur ge-
ringen Anteil bei der europäischen Normung 
insgesamt ausmacht, ich schätze etwa 20 bis 
25 %, hat dadurch doch ein Prozess, eine 
Dynamik, eingesetzt, der auch die übrige 
Normung beflügelt und dazu geführt hat, 
dass die Wirtschaft die entsprechenden Ini-
tiativen ergriffen hat, Europäische Normen 
für den europäischen Markt zu schaffen.

Vor welche Herausforderungen sind wir ge-
stellt? Die 20 Jahre Neue Konzeption bedeu-
ten natürlich auch, dass dieses Konzept in 
die Jahre gekommen ist. Es besteht ein 
grundlegender Reformbedarf. Dieser Reform-
bedarf wird gegenwärtig bearbeitet, insbe-
sondere sehen wir einen Bedarf, die Aspekte 
der Marktüberwachung und auch die Aspekte 
im Zusammenhang mit der Zertifizierung, der 
Benennung der Zertifizierungsstellen, zu 
verbessern und zu verstärken. Im Hinblick 
auf die Bezugnahme auf die Normung sehe 
ich keinen größeren Reformbedarf.

Im Hinblick auf die Normungspolitik sehe ich 
natürlich auch enorme Herausforderungen 
und sie wurden durch die Vorredner bereits 
angesprochen. Die Visibilität der Normung, 
die Bereitschaft der beteiligten Kreise, ihre 
Experten zur Verfügung zu stellen, hat nach-
gelassen, nachdem die erste Generation an 
Normen fertig gestellt worden war, aber wir 
müssen diese Normen natürlich auch aktua-
lisieren, und es ist wichtig – ich stimme Ih-
nen zu, Herr Schwank und Herr Harting –, 
dass die Industrie die Normung als strategi-
sche Aufgabe erkennen und entsprechend 
auch ihre Experten zur Verfügung stellen 
muss.

Aber lassen Sie mich auch ein Wort sagen 
den öffentlichen Bereich betreffend. Der öf-

fentliche Bereich darf sich nicht aus der eu-
ropäischen Normung zurückziehen. Während 
Sie bei Abschluss Ihres Normenvertrages das 
Problem hatten, ob der öffentliche Bereich 
nicht zu übermächtig würde, kann man viel-
leicht heute fragen: „Ist der öffentliche Be-
reich noch ausreichend in der Pflicht?“ Ich 
meine dies einmal im Hinblick darauf, dass 
die Experten der Überwachungsbehörden, 
der Gesundheitsbehörden, der Umweltbehör-
den bei der Normung beteiligte Kreise sind, 
ich stimme dem Präsidenten des Umweltbun-
desamtes absolut zu. Das bedeutet auch, 
dass die zuständigen Behörden bei der Nor-
mung aktiv teilnehmen müssen. Allerdings 
meine ich auch, dass der öffentliche Bereich 
eine finanzielle Verpflichtung hat, den ent-
sprechenden öffentlichen Interessen ge-
recht zu werden.

Wir müssen unseren gegenwärtigen Rahmen 
für die europäische Normung, die Richtlinie 
98/34, anpassen, wir müssen ihn auf die 
Dienstleistungen erweitern, wir müssen die 
Normengrundsätze in diesem Rahmen fest-
legen, und wir müssen auch nach der Erwei-
terung dafür sorgen, dass in der gesamten 
Gemeinschaft ein leistungsfähiger, nachhal-
tiger Rahmen in den Mitgliedstaaten zur Ver-
fügung steht, eine Infrastruktur, durch die 
unser System aufrechterhalten und fortent-
wickelt werden kann. Und ich bin mir nicht 
sicher – in Deutschland sehe ich weniger Pro-
bleme, aber wenn ich mir den gesamten Be-
reich der Europäischen Union oder auch die 

künftigen Entwicklungen anschaue –, ob 
dies gegenwärtig bereits der Fall ist, und ich 
glaube, das muss auch abgesichert werden.

Eine weitere Herausforderung sehe ich durch 
die Entwicklungen der Technologiekonver-
genz. Wenn wir heute digitales Fernsehen 
nehmen, sind dabei Normen von CEN, CENE-
LEC und ETSI im Spiel. Und diejenigen, die 
ihre Experten und ihre Ressourcen zur Ver-
fügung stellen, die werden sich natürlich 
denken: „Meine Ressourcen müssen mög-
lichst effizient ausgenutzt werden“; es darf 
also keine Gefahr einer Ressourcenver-
schwendung entstehen. Von daher sehe ich 
ein enormes Potenzial der verbesserten Zu-
sammenarbeit und der Möglichkeit von Syn-
ergien, die eben im Rahmen unseres europäi-
schen Normensystems noch weiter genutzt 
werden müssen.

All die Erfolge, die wir erlebt haben im Rah-
men der Erstellung unserer 17 000 Europäi-
schen Normen, verdanken wir natürlich den 
Tausenden von Experten, die im Namen der 
beteiligten Kreise ihren Sachverstand in die 
Normung eingebracht haben, und ich glaube, 
der heutige Tag ist ein Anlass dafür, diesen 
Experten – einige wenige sind hier vertreten 
– einmal für ihre Mitarbeit und Unterstüt-
zung dieses europäischen Konzeptes zu dan-
ken.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Bezüglich des DIN-Beitrags zur Neuen Konzeption führte Norbert Anselmann aus: „Das DIN hat 
beachtliche Verdienste im Hinblick auf den Integrationsprozess, den wir in den letzten 20 Jahren 
erlebt haben. Nicht nur, dass Sie Ihre Ressourcen, Ihre technische Kompetenz zur Verfügung 
gestellt haben, Sie haben auch den Integrationsprozess durch Ihr Engagement nachhaltig geför-
dert.“
(v. l.: Norbert Anselmann, Dr.-Ing. Torsten Bahke, Dr. Peter Gräf, Ministerialrat Dr. Dieter Krischker, 
Prof. Carl-Heinz Moritz, Günter Schwank)                                            (Foto: Christian Kruppa, Berlin)
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